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1  VORBEMERKUNG 
Der vorliegende Lübecker Mietspiegel 2025 wurde im Auftrag der Hansestadt Lübeck, 

Fachbereich Wirtschaft und Soziales, Bereich Soziale Sicherung durch FUB IGES 

Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH, Hamburg erstellt. Es handelt sich um einen 

„qualifizierten Mietspiegel“ im Sinne von § 558d Bürgerliches Gesetzbuch. Die Han-

sestadt Lübeck verfügt seit 1993 über einen Mietspiegel, der fortlaufend der aktuellen 

Marktentwicklung angepasst wird. 

Der Mietspiegel findet seine Grundlage im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Er stellt 

eine Übersicht über die in Lübeck im Mai 2025 gezahlten Mieten für nicht preisgebun-

denen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 

dar. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind nur solche Mieten einbezogen, die in 

den letzten sechs Jahren neu vereinbart (Neuverträge) oder, von Erhöhungen nach 

§ 560 BGB abgesehen (Betriebskostenerhöhungen), geändert worden sind (Mieter-

höhungen). Die ausgewiesenen Mieten werden kurz „ortsübliche Vergleichsmiete“ ge-
nannt. 

Der Mietspiegel bietet den Mietvertragsparteien bei bestehenden Mietverhältnissen 

die Möglichkeit, in eigener Verantwortung die ortsübliche Vergleichsmiete nach 

§ 558 BGB zu ermitteln, ohne selbst Vergleichsobjekte benennen oder erhebliche 

Kosten und Zeit für Gutachten aufwenden zu müssen. Auch bei Neuabschlüssen von 

Mietverträgen kann der Mietspiegel als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

Der neue Lübecker Mietspiegel ist eine Neuerstellung auf Basis einer Stichprobe aus 

der mietspiegelrelevanten Grundgesamtheit. Er gibt einen repräsentativen Überblick 

über die zurzeit am Markt tatsächlich gezahlten Mieten im nicht preisgebundenen 

Wohnungsbestand. Der Stichtag, auf den sich die erhobenen Daten beziehen, ist der 

1. Mai 2025.  

Das Kriterium der Lage wird im Lübecker Mietspiegel nicht gesondert in der Tabelle 

ausgewiesen, sondern in Form von Zu- bzw. Abschlägen angegeben. Im Rahmen der 

Neuerstellung erfolgte eine Neuberechnung der Wohnlage. 

Der Lübecker Mietspiegel stellt nach Auffassung der Mitglieder des Arbeitskreises 

Mietspiegel ein verlässliches Instrument bei der Begründung von Mieterhöhungen dar. 

Der neue Mietspiegel soll rückwirkend zum 1. Februar 2026 gelten. Das genaue Ver-

öffentlichungsdatum hängt von den Umsetzungen der Mietspiegelbroschüre und der 

Aktualisierung des Mietspiegelrechners ab. 

Der Methodenbericht dokumentiert die Arbeitsschritte und -ergebnisse der Erstellung 

des qualifizierten Lübecker Mietspiegels 2025.  
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2 WOHNWERTMERKMALE 
Nachfolgend werden die Wohnwertmerkmale aus dem Mietrecht im BGB als Grund-

raster für den Lübecker Mietspiegel erläutert. 

Das deutsche Vergleichsmietensystem basiert auf der Grundannahme, dass für eini-

germaßen gleichwertige Wohnungen eine ähnliche Miete bezahlt werden sollte. Die-

ses System gibt Vermietenden den Anspruch auf eine ortsübliche Miethöhe, den Mie-

tenden soll es davor schützen, mehr für seine Wohnung zu zahlen als im ortstypischen 

Durchschnitt üblich ist. 

Das seit dem 01.09.2001 in das BGB integrierte Mietrecht (§ 535 ff) benennt in § 558 

Abs. 2 fünf Wohnwertmerkmale, nach denen Wohnungen hinsichtlich ihrer Qualität 

miteinander verglichen werden sollen: Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und 

Lage1.  

Die konkrete Ausgestaltung der fünf Wohnwertmerkmale im Mietspiegel bleibt dem 

Mietspiegelerstellenden überlassen, er hat aufgrund seiner sachlichen und fachlichen 

Kompetenz eine gewisse Gestaltungsfreiheit, solange er sich im üblichen und gesetz-

lichen Rahmen bewegt2.  

In der Hansestadt Lübeck hat sich die folgende Praxis der Ausgestaltung der fünf 

Wohnwertmerkmale – die in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel erfolgt ist – 

seit Jahren bewährt. 

2.1 Art des Mietobjekts 
Der Lübecker Mietspiegel gilt insbesondere für abgeschlossene frei finanzierte Miet-

wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohneinheiten. Darunter fal-

len sowohl Etagenwohnungen als auch Dachgeschoss-, Souterrain- und Maisonette-

wohnungen.  

Ausgeschlossen sind hingegen Einzelzimmer (d. h. Zimmer innerhalb einer Wohnung, 

z. B. Zimmer in einer Wohngemeinschaft) sowie Wohnungen unter 25 m² Wohnfläche, 

Penthouse-Wohnungen, Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern, möblierte 

 

1 Seit einer Entscheidung des OLG Hamm (zit. in Wohnungswirtschaft und Mietrecht 1983, S. 

108) wird allgemein die Auffassung vertreten, dass die genannten fünf Merkmale als ab-

schließende Liste zu interpretieren sind, also keine weiteren Merkmale zur Ermittlung der 

Vergleichsmiete herangezogen werden dürfen (z. B. Vermietungsdauer, Art des Vermieters). 

Vgl. Börstinghaus/Clar: Mietspiegel. Beck-Verlag München 1997, Rdn 170f. 

2 Vgl. Börstinghaus/Clar, a.a.O., Rdn 82 ff. 
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oder teilmöblierte Wohnungen sowie Wohnungen, für die mehrere Mietverträge be-

stehen. Die Wohnungen müssen zudem über ein Bad, ein Innen-WC und eine Sam-

melheizung verfügen. 

Dieser Geltungsbereich bestimmt nicht nur die spätere Anwendung der Mietpreisüber-

sicht, sondern er ist auch bei der Datenerhebung so weit wie möglich zu berücksich-

tigen. Wohnungen, die diesen Kriterien nicht genügen, sind aus der Auswertung aus-

zuschließen, damit Geltungsbereich und Datenauswertungsbereich möglichst de-

ckungsgleich sind. 

2.2 Größe 
Mit der Wohnungsgröße ist die Wohnfläche der Wohnung in Quadratmetern gemeint. 

Ihre genaue Berechnung sollte in Anlehnung an die Verordnung zur Berechnung der 

Wohnfläche (WoFlV) erfolgen. Die Wohnungsgröße umfasst dabei die Wohnfläche 

ohne Zusatzräume außerhalb der Wohnung (wie z. B. Keller, Waschküche oder Ga-

rage).  

Im Lübecker Mietspiegel werden vier Größenklassen abgebildet: 

▪ 25 m² bis unter 45 m² 

▪ 45 m² bis unter 65 m² 

▪ 65 m² bis unter 85 m² 

▪ 85 m² und mehr 

2.3 Ausstattung 
Maßgeblich für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete und damit für die Be-

rücksichtigung im Mietspiegel ist die vom Vermietenden gestellte Wohnungs- und Ge-

bäudeausstattung. 

Entsprechend der Abstimmung im Arbeitskreis erfolgt die Ausweisung im Lübecker 

Mietspiegel nur für Wohnungen, die ein vermieterseitig gestelltes Bad, ein Innen-WC 

und eine Sammelheizung aufweisen. Wohnungen mit einer Minderausstattung wer-

den nicht im Lübecker Mietspiegel ausgewiesen, auch nicht über einen Abschlag. 

Die Ausstattungsmerkmale sind wie folgt definiert:  

Ausstattung Bad: 

Unter einem Bad ist ein gesonderter Raum innerhalb der Wohnung zu verste-

hen, der mit einer Badewanne und/oder Dusche und einem Waschbecken aus-

gestattet ist. 
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Ausstattung Innen-WC: 

Unter einem Innen-WC ist ein separater Raum innerhalb der Wohnung mit ei-

nem WC zu verstehen und/oder das WC ist ein Bestandteil des Badezimmers. 

Ausstattung Sammelheizung: 

Unter einer Sammelheizung (SH) sind alle Heizungsarten wie Zentral-, Fern-, 

Block- oder Etagenheizungen zu verstehen, bei denen die Wärme zentral er-

zeugt wird und alle Wohnräume erwärmt. Dem gleichzusetzen sind Nachtstrom-

speicherheizungen. 

Zusätzliche vom Vermietenden gestellte Ausstattungsmerkmale finden im Lübecker 

Mietspiegel über die Mietenspannen Berücksichtigung. Hierzu wurde vom Arbeitskreis 

Mietspiegel eine Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung erarbeitet, die den 

Anwendenden als Hilfe zur Verfügung steht. Die Orientierungshilfe zur Spannen-

einordnung ist nicht Bestandteil des qualifizierten Mietspiegels. 

2.4 Beschaffenheit 
In vielen Mietspiegeln wird das Wohnwertmerkmal „Beschaffenheit“ über das Baualter 

abgebildet. Grundsätzlich ist mit diesem Merkmal „... der Zuschnitt der Wohnung ein-
schließlich der mitvermieteten Hausteile sowie Art und Gestaltung der Umgebung ge-

meint sowie die Bauweise und auch der Instandhaltungsgrad“3. Eine Reihe von Un-

tersuchungen hat gezeigt, dass der Einfluss des mietpreisdifferenzierenden Merkmals 

aufgrund der zunehmenden Modernisierung geringer geworden ist. Dies betrifft haupt-

sächlich den Altbauwohnungsbestand.  

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel wurde das Wohnwertmerkmal „Be-
schaffenheit“ im qualifizierten Lübecker Mietspiegel 2025 über das Baualter berück-

sichtigt. 

Daraus ergeben sich für den Lübecker Mietspiegel 2025 zehn Baualtersklassen: 

▪ bis 1918 

▪ 1919 bis 1948 

▪ 1949 bis 1957 

▪ 1958 bis 1968 

▪ 1969 bis 1978 

▪ 1979 bis 1990 

▪ 1991 bis 2001 

▪ 2002 bis 2013 

▪ 2014 bis 2020 

 

3 Vgl. Börstinghaus/Clar, a.a.O., Rdn 132. 
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▪ 2021 bis 2025 

Die Einstufung in eine Baualtersklasse nach Modernisierung ist wie folgt geregelt:  

„Grundsätzlich ist die Wohnung in die Baualtersklasse der Mietspiegeltabelle einzu-
ordnen, in der das Gebäude erstellt worden ist. Wenn ein Gebäude oder eine Woh-

nung, vergleichbar einem Rohbau, vollständig saniert und modernisiert oder durch An- 

oder Umbau neuer Wohnraum geschaffen worden ist, kann die Einordnung in die 

Baualtersklasse, in der die Baumaßnahme abgeschlossen worden ist, erfolgen.“ 

Zusätzliche vom Vermietenden gestellte Ausstattungsmerkmale finden im Lübecker 

Mietspiegel über die Mietenspannen Berücksichtigung. Hierzu wurde eine 

Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung erarbeitet, die dem Anwendenden als Hilfe 

zur Verfügung steht. 

2.5 Lage des Mietobjekts 
Mit der Lage des Mietobjekts ist nach herrschender Meinung sowohl die Lage der 

Wohnung innerhalb des Gebäudes als auch die Lage des Gebäudes in der Gemeinde 

gemeint. In Mietspiegeln wird zumeist mit dem Lagemerkmal die Wohnlage in der 

Gemeinde erfasst, die Lage im Haus – wenn überhaupt – nur für bestimmte Sonder-

gruppen wie Souterrainwohnungen oder Dachgeschosswohnungen mittels Zu- oder 

Abschlägen auf die Mietspiegelwerte berücksichtigt (d. h. der Mietspiegel 

repräsentiert grundsätzlich eine durchschnittliche Lage im Gebäude). 

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel wird im Lübecker Mietspiegel 2025, 

wie auch in der Vergangenheit, die Lage der Wohnung innerhalb der Gemeinde 

herangezogen (Wohnlage). Das Wohnlagenverzeichnis ist jedoch nicht Bestandteil 

des qualifizierten Mietspiegels. Im qualifizierten Mietspiegel 2025 wird in drei 

Kategorien unterschieden:  

▪ einfache 

▪ mittlere 

▪ und gute Wohnlage  

Die in der Mietspiegeltabelle ausgewiesenen Mietwerte stehen für Wohnungen in 

mittlerer Wohnlage. Für Wohnungen der einfachen Wohnlage wird im Mietspiegel ein 

Abschlag und für Wohnungen in guter Wohnlage ein Zuschlag ausgewiesen. 

Im Rahmen der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels Lübeck 2025 erfolgte eine 

datengestützte Überprüfung der bisherigen Wohnlageneinstufung, auf Basis des 

anerkannten statistischen Verfahrens der Diskriminanzanalyse. 

Das aktuelle Wohnlagenverzeichnis, welches zur konkreten Einordnung der Wohnung 

dient, ist in der Mietspiegelbroschüre des Lübecker Mietspiegels 2025 im Anhang 3 

zu finden. Hier sind alle Straßen und Straßenabschnitte aufgeführt, für die der 

Mietspiegel relevant sind. Zu diesen Straßen und Straßenabschnitten folgt der Zusatz 
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der Wohnlage, eingeteilt in die einfache (E), die mittlere (M) oder die gute Wohnlage 

(G). Straßen mit weit überwiegender und daher maßgeblich prägender oder rein ge-

werblicher Bebauung bzw. Straßen ohne anliegende Wohnbebauung wurden keiner 

Wohnlage zugeordnet und erhielten das Merkmal „kW“. Straßen mit anliegender Fe-
rienhausbebauung wurden ebenfalls keiner Wohnlage zugeordnet.  

In Grenzfällen (z. B. unterschiedliche Lageklassen in einer Straße, bei Grundstücken, 

die unmittelbar an eine andere Wohnlage angrenzen oder bei Änderungen des Woh-

numfeldes) ist im Einzelfall eine abweichende Zuordnung möglich. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Wohnlage in erheblichem Maße einer subjektiven Beurteilung 

aufgrund der persönlichen oder familiären Situation unterliegt.  
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3 WOHNLAGE 
Qualifizierte Mietspiegel geben die ortsübliche Vergleichsmiete wieder, die in einer 

Gemeinde üblicherweise für Wohnungen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Be-

schaffenheit und Lage, einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffen-

heit, gezahlt wird.  

Der Gesetzgeber hat im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) u. a. die Wohnlage als ein 

Wohnwertmerkmal zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete bestimmt. Um den 

Anforderungen eines qualifizierten Mietspiegels gerecht zu werden, wurde daher er-

neut eine Wohnlageneinstufung für den Mietspiegel für Lübeck vorgenommen.  

Gemäß den Vorgaben der Mietspiegelverordnung soll eine Wohnlageneinstufung auf 

Basis einer datengestützten statistischen Analyse erfolgen, also nach einem nach re-

gionalwissenschaftlichen Grundsätzen erstellten Wohnlageermittlungsmodell. Wie bei 

der letzten Neuerstellung der Wohnlage im Jahr 2021 werden dabei drei Wohnlagen-

klassen (einfach, mittel, gut) berücksichtigt. 

Für die Hansestadt Lübeck wurde eine Wohnlage gemäß §19 MsV erstellt. Als statis-

tisches Verfahren wurde das der Diskriminanzanalyse gewählt, welches bei der Aktu-

alisierung der Wohnlage Berlin 2019 erfolgreich angewendet und gutachterlich durch 

einen unabhängigen Regionalstatistiker bestätigt wurde. Die Methodik wurde bei-

spielsweise auch bei der Ersterstellung der Wohnlagen für die Städte Kassel und Min-

den 2024 verwendet. 

Die Ergebnisse der Wohnlagenklassifizierung können der Broschüre des Mietspiegels 

entnommen werden. 

Für die Erstellung der Wohnlage in Lübeck wurden die nachfolgenden Arbeitsschritte 

vorgenommen: 

▪ Bestimmung der Eichgebiete  

▪ Auswahl und Prüfung relevanter Indikatoren 

▪ Ermittlung der Diskriminanzfunktionen auf Basis der Eichgebiete 

▪ Übertragung der Diskriminanzfunktionen auf das Stadtgebiet 

▪ Plausibilisierung der Ergebnisse 
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3.1 Bestimmung der Eichgebiete 
Für die Erstellung der Wohnlage auf Basis des anerkannten statistischen Verfahrens 

der Diskriminanzanalyse war es erforderlich, sogenannte Eichgebiete mit eindeutigen 

Wohnlagenzuordnungen zu bestimmen. Die Berechnung der Wohnlage erfolgte auf 

der räumlichen Ebene der Baublockseiten. 

Als Grundlage für die Eichgebiete diente die bisher gültige Wohnlage in der Hanse-

stadt Lübeck. Aus dieser wurden per Stichprobe Eichgebiete auf Ebene der Baublock-

seiten über das gesamte Stadtgebiet verteilt gezogen. Abschließend wurden diese 

durch den Unterarbeitskreis Wohnlage plausibilisiert.  

Für die Berechnung der Wohnlage wurden insgesamt 286 Eichgebiete verwendet. 90 

davon stehen für die einfache, 98 für die mittlere und 98 für die gute Wohnlage. 

3.2 Auswahl der Indikatoren 
In der Fachwissenschaft werden zahlreiche Indikatoren diskutiert, welche für die Er-

klärung des Wohnlage-Wertes einer Umgebung herangezogen werden können. Zu-

dem kommen in der Praxis verschiedene datengestützte Wohnlagemodelle zum Zwe-

cke der Bestimmung der Lage im Sinne der ortsüblichen Vergleichsmiete zum Einsatz.  

Für die Bestimmung der Wohnlage haben sich in der Fachwissenschaft verschiedene 

Ansätze (rechtliche Bestimmung, Mietspiegelpraxis, fallgruppenartige Bestimmung) 

herausgebildet.4 

Die Kriterien/Messgrößen der reinen Kaufpreise und Mietwerte werden vielfach als 

weniger bedeutsam und lediglich für eine Plausibilisierung von Wohnlagebestimmun-

gen als sinnvoll angesehen. Unabhängig vom Ansatz haben sich folgende Einfluss-

größen zur Bestimmung der Wohnlage etabliert:5  

▪ Technische und soziale Infrastruktur (Immissionen, Beeinträchtigungen, Ver-

kehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten),  

▪ Umwelteinflüsse (Durchgrünung, Grün- und Erholungsflächen, Flächenpoten-

zial), 

▪ Nachbarschaftsmerkmale (umliegende Wohnbebauung, Zentralität) und 

▪ Bevölkerungs- und Sozialstrukturen („Image“). 

 

4 Vgl. hierzu übersichtsartig Schwirley/Dickersbach, aaO, S. 427 ff. 

5 Vgl. Dickersbach, aaO, S. S. 421 ff.; Promann, aaO., S. 67 ff.  
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Gemäß § 19 der Mietspiegelverordnung sollen der Bodenrichtwert sowie das Image 

nur als Bewertungsmaßstäbe herangezogen werden, wenn durch die Analyse der an-

deren Indikatoren keine sachgerechte Lageeinstufung möglich ist. In Lübeck war eine 

Ermittlung der Wohnlageneinstufungen ohne die Verwendung des Bodenrichtwertes 

möglich, weswegen auf eine Verwendung verzichtet wurde.  

Im Rahmen der Ermittlung der Wohnlageneinstufungen in Lübeck wurden eine Viel-

zahl an Indikatoren analysiert und überprüft. Dabei wurden nur Indikatoren verwendet, 

für die eine Datengrundlage zur Verfügung gestellt werden konnte.  

Zur Beurteilung der Wirkungsrichtung und Trennwirkung wurden Klassifikationskoef-

fizienten ermittelt und herangezogen. Anhand dieser Werte lässt sich ablesen, wie die 

Einstufung in eine Wohnlage mit einem bestimmten Indikator grob zusammenhängt. 

In das finale Modell sind nur Indikatoren eingeflossen, welche in der Analyse eine 

möglichst plausible Wirkungsrichtung zeigen. 

Nachfolgend werden alle untersuchten Indikatoren kurz erläutert. 

Bodenrichtwert 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit den aktuellen Bodenrichtwertzonen sowie 

Sanierungsgebieten zur Verfügung gestellt. Über die Lage wurden den Adressen die 

Nutzungsart der Fläche sowie der Bodenrichtwert zugeordnet und für letzteren an-

schließend Mittelwerte je Baublockseite gebildet. 

Einwohnerdichte 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit der Einwohnerdichte im Stadtgebiet zur 

Verfügung gestellt. Dieser enthält auf Ebene der Baublöcke die Einwohnerdichte je 

Hektar. 

Jeder Adresse wurde die Einwohnerdichte über die Position zugespielt und anschlie-

ßend Mittelwerte je Baublockseite gebildet.  

Freizeiteinrichtungen 

Durch die Verwaltung wurden Layer mit Bolz- und Spielplätzen zur Verfügung gestellt.  

Von jeder Adresse wurde mittels eines Routing-Verfahrens die kürzeste Distanz von 

jeder Adresse zu den nächstgelegenen Einrichtungen je Typ berechnet. Dabei wurden 

folgende Entfernungsklassen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ >3.000 Meter 

Auch wurde ein zusammengefasster Indikator beiden Typen nach gleichem Verfahren 

gebildet.  



 

Qualifizierter Mietspiegel der Mietspiegel Lübeck 2025 - Dokumentation 10 

Anschließend wurden die Mittelwerte je Baublockseite für jeden Typ sowie für den 

Gesamtindikator gebildet. 

Gewerbe- und Industrieflächen 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfü-

gung gestellt (Flächennutzung lt. Bodenrichtwertzone). Von jeder Adresse wurde die 

kürzeste Distanz zu einer entsprechenden Fläche berechnet und anschließend Mittel-

werte je Baublockseite gebildet. Dabei wurden folgende Entfernungsklassen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ >3.000 Meter 

In Ergänzung wurde der Flächenanteil an Gewerbe- und Industrieflächen in einem 

300m-Radius je Adresse berechnet. 

Anschließend wurden die Mittelwerte je Baublockseite gebildet. 

Grün- und Wasserflächen 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit Friedhöfen und Freizeitflächen sowie einer 

mit Vegetationsflächen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde ein Layer mit 

Gewässerflächen zur Verfügung gestellt.  

Von jeder Adresse wurde die kürzeste Distanz zu einer Friedhof- bzw. Freizeitfläche, 

zu einer Vegetationsfläche sowie zu einer Gewässerfläche gebildet. Dabei wurden 

folgende Entfernungsklassen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ >3.000 Meter 

Auch wurde ein zusammengefasster Indikator mit Friedhof-, Freizeit- und Vegeta-

tionsflächen nach gleichem Verfahren gebildet.  

In Ergänzung wurde der Flächenanteil an Friedhof-, Freizeit- und Vegetationsflächen 

in einem 300m-Radius je Adresse berechnet. 

Anschließend wurden die Mittelwerte je Baublockseite gebildet. 

Haltestellen des ÖPNV 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit Bushaltestellen zur Verfügung gestellt, 

dazu wurden Bahnhaltepunkte kartiert.  
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Von jeder Adresse wurde mittels eines Routing-Verfahrens die kürzeste Distanz von 

jeder Adresse zu den nächstgelegenen Haltestellen je Typ berechnet. Dabei wurden 

folgende Entfernungsklassen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ >3.000 Meter 

Anschließend wurden die Mittelwerte je Baublockseite für jeden Haltestellentyp gebil-

det. 

Lärmbelastung 

Für die Berücksichtigung der Lärmbelastung standen Layer mit Straßen- und Bahn-

lärm zur Verfügung.  

Im Rahmen der Datenaufbereitung wurde die Lage der Adressen in den einzelnen 

Isophonenbändern ermittelt. Dieser Lärmwert wurde dann – unterschieden nach Tag 

und Nachtlärm – einer Lärmkategorie (LK) zugeordnet. 

Tag 

▪ < 55db = LK 0 

▪ >=55db - < 60db = LK 1 

▪ >= 60db - < 65db = LK 2 

▪ >= 65 db = LK 3 

Nacht 

▪ < 45db = LK 0 

▪ >=45db - < 50db = LK 1 

▪ >= 50db - < 55db = LK 2 

▪ >= 55 db = LK 3 

Anschließend wurden Mittelwerte je Baublockseite gebildet. Für die Berechnung 
wurde dann jeweils für die einzelnen Lärmquellen die höchste Lärmkategorie je Bau-

blockseite gewählt. Darüber hinaus wurde ein zusammengefasster Lärmindikator ge-
bildet, welcher je Adresse die höchste Lärmkategorie aller Lärmquellen ausweist. 

Medizinische Infrastruktur 

Durch die Verwaltung wurden Layer mit Ärzten und Apotheken in der Stadt zur Verfü-

gung gestellt.  

Von jeder Adresse wurde mittels eines Routing-Verfahrens die kürzeste Distanz von 

jeder Adresse zu einer Einrichtung (Arzt sowie Apotheke) berechnet. Dabei wurden 

folgende Entfernungsklassen gebildet: 
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▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ > 3.000 Meter 

Anschließend wurden für die beiden Eichrichtungstypen Mittelwerte je Baublockseite 

gebildet.  

Nahversorgung 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit Standorten des Lebensmitteleinzelhandels 

in der Stadt zur Verfügung gestellt. Ergänzend wurden Standorte in Nachbarkommu-

nen kartiert. 

Von jeder Adresse wurde mittels eines Routing-Verfahrens die kürzeste Distanz von 

jeder Adresse zu einem Standort berechnet. Dabei wurden folgende Entfernungsklas-

sen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ > 3.000 Meter 

Anschließend wurden Mittelwerte je Baublockseite gebildet.  

Soziale Infrastruktur 

Durch die Verwaltung wurden Layer mit Schulen und KiTas in der Stadt zur Verfügung 

gestellt.  

Von jeder Adresse wurde mittels eines Routing-Verfahrens die kürzeste Distanz von 

jeder Adresse zu einer Einrichtung (Schule sowie KiTa) berechnet. Dabei wurden fol-

gende Entfernungsklassen gebildet: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ > 3.000 Meter 

Anschließend wurden für die drei Eichrichtungstypen Mittelwerte je Baublockseite ge-

bildet.  
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Sozialindex 

Für die Aktualisierung der Wohnlage hat FUB IGES wie bei der letzten Erstellung ei-

nen Sozialindikator für die Hansestadt Lübeck erstellt. 

Die Analyse erfolgte auf der Ebene der 98 Sozialräume der Hansestadt Lübeck. 

Hierzu wurden die statistischen Daten von der Hansestadt Lübeck zur Verfügung ge-

stellt: 

▪ Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund  

▪ Kinder von Alleinerziehenden  

▪ SGB-II-Empfänger/-innen (Gesamt sowie an der Bevölkerung zwischen 15 und 

65 Jahren) 

▪ SGB-III-Empfänger/-innen (Gesamt sowie an der Bevölkerung zwischen 15 und 

65 Jahren) 

Um diese Daten in einer Analyse vergleichbar zu machen, erfolgte eine statistische 

Standardisierung auf Basis der z-Transformation. Aus den sich daraus ergebenen 

Werte wird für jeden Sozialraum eine Statussumme ermittelt. Auf Basis der 98 Sozi-

alräume erfolgt mittels der Standardabweichung eine Differenzierung in drei Statusin-

dexklassen mit der nachfolgend dargestellten Verteilung: 

▪ hoch 14 Gebiete oder 14 % der Sozialräume 

▪ mittel 66 Gebiete oder 67 % der Sozialräume 

▪ niedrig 18 Gebiete oder 18 % der Sozialräume 

Stadtklimaanalyse 

Durch die Verwaltung wurden Ergebnisse der Stadtklimaanalyse zur Verfügung ge-

stellt. In jeweils einem Layer werden für das Stadtgebiet Schutzbedarfe (sehr hoher 

Schutzbedarf bis kein besonderer Schutzbedarf) für die Ausgleichsräume sowie 

Handlungsprioritäten (Priorität 1 bis keine vorrangige Priorität) für die Wirkräume an-

gegeben.  

Über die Lage wurden den Adressen die Schutzbedarfe sowie Handlungsprioritäten 

der Fläche zugeordnet. 

Versiegelungsquote 

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit den Versiegelungsquoten laut COPERNI-

CUS-Analyse zur Verfügung gestellt. Die Daten liegen als Anteilswert für das gesamte 

Stadtgebiet vor. Die Berechnungsgrundlage erfolgt auf einem Raster von 20m x 20m 

mit dem Datenstand 2015. 

Auf der Grundlage dieser Daten erfolgte die Zuweisung eines Versiegelungsgrades 

zu jeder einzelnen Adresse der Hansestadt Lübeck. Anschließend wurde ein Mittel-

wert je Baublockseite gebildet.  
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Aufgrund des veralteten Datenstandes wurde dazu eine Versiegelungsquote auf Ba-

sis der ALKIS-Daten berechnet. Dazu wurde der Anteil an Gebäudeflächen sowie wei-

terer versiegelter Flächentypen (insb. Verkehrsflächen) je Baublock berechnet und auf 

die Adressen übertragen.  

Zentrale Versorgungsbereiche  

Durch die Verwaltung wurde ein Layer mit zentralen Versorgungsbereichen sowie 

Sonderzentren zur Verfügung gestellt. Die zentralen Versorgungsbereiche sind nach 

den Kategorien Hauptzentrum, Nahversorgungszentrum und Stadtteilzentrum unter-

teilt. 

Von jeder Adresse wurde die kürzeste Distanz zu den unterschiedlichen Kategorien 

sowie Sonderzentren berechnet. Dabei wurden folgende Entfernungsklassen gebil-

det: 

▪ 0-300 Meter 

▪ >300-800 Meter 

▪ >800-1.500 Meter 

▪ >1.500-3.000 Meter 

▪ >3.000 Meter 

Auch wurde ein zusammengefasster Indikator mit den Kategorien Hauptzentrum, 

Nahversorgungszentrum und Stadtteilzentrum nach gleichem Verfahren gebildet.  

Anschließend wurden die Mittelwerte je Baublockseite für jeden Kategorie, den zu-

sammengefassten Indikator sowie die Sonderzentren gebildet. 

3.3 Diskriminanzfunktionen 
Um den unterschiedlichen Strukturen des Stadtraumes gerecht zu werden, wurde das 

Stadtgebiet wie bei der letzten Wohnlagenberechnung im Jahr 2021 in zwei Bereich 

unterteilt. Der verdichtete bis hochverdichtete Bereich umfasst die zentralen Gebiete 

rund um die historische Altstadt. Das restliche Stadtgebiet wird als ländlich strukturier-

tes bis verdichtetes Stadtgebiet berücksichtigt (vgl. Abbildung 1). Für beide Bereiche 

wurde je eine Diskriminanzanalyse durchgeführt.  
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Abbildung 1: Unterteilung des Stadtgebietes 

3.3.1 Ermittlung der Diskriminanzfunktionen 
Die für die Wohnlageermittlung gesuchten Diskriminanzfunktionen mit p (x) Indikato-

ren und ihren im Modell noch zu ermittelnden Koeffizienten sehen im Allgemeinen wie 

folgt aus6: 

 

6 Hans-Friedrich Eckey/Reinhold Kosfeld/Martina Rengers: Multivariate Statistik. S.307, Glei-

chung (5.3-1); vgl. auch Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber: Multivariate Analysemethoden. 

13. Auflage, S.192, Formel (4.1); so auch Jürgen Bortz: Bortz Statistik. S.612, Gleichung 

(18.10) 
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Dabei sind xmi die Messwerte (Daten) der Indikatoren und vi die Diskriminanzkoeffi-

zienten (Gewichte) der Indikatoren sowie a die Konstante. Die Diskriminanzkoeffizien-

ten zeigen durch Umrechnung die Bedeutung des zugehörigen Indikators zur Wohn-

lage-Gruppentrennung und damit zur Einstufung einer Adresse in eine der Wohnlagen 

an. Dabei ist die Anzahl der Diskriminanzfunktionen durch das Minimum der Anzahl 

der Gruppen - 1 (Wohnlagen) und der Anzahl der Merkmale, also Indikatoren, be-

grenzt. 

Für die Schätzung der Diskriminanzfunktion im Raum ist es erforderlich, eine Gerade 

zu finden, bei der die multivariaten standardisierten Residuen (die Abstände der Ge-

raden zu den eigentlichen Werten der Indikatoren der Stichprobe) minimiert werden. 

Um die Diskriminanzfunktion bzw. -faktoren zu finden, wird eine Funktion aus Linear-

kombinationen (lineare Diskriminanzfunktion) gesucht, die eine maximale Unter-

scheidbarkeit der verglichenen Wohnlage-Gruppen durch die Indikatorwerte auf den 

Adressen gewährleistet. Mithilfe der Diskriminanzanalyse werden schlussendliche 

Gewichte für die Indikatoren ermittelt, die angesichts der wechselseitigen Beziehun-

gen zwischen den Indikatoren (Multikollinearität) zu einer maximalen Trennung der 

untersuchten Gruppen führen und so eine möglichst eindeutige Zuordnung ermögli-

chen. 

Um die Diskriminanzanalyse in dem vorstehend erörterten Sinne auf die Wohnlage 

der Hansestadt Lübeck anwenden zu können, wurden auf Grundlage der verwende-

ten Eichgebiete die Diskriminanzfunktionen mit den genannten drei Wohnlageeinstu-

fungen ermittelt. Es wurden demnach zwei Diskriminanzfunktionen für beide Gebiets-

einheiten ermittelt. 

Auf Grundlage der als plausibel zur Unterscheidung der Wohnlagegruppen beitragen-

den Indikatoren wurden die Diskriminanzfunktionen bestimmt. Die Einstufung in die 

Wohnlageklassen auf Grundlage der Indikatoren durch die Diskriminanzfunktionen ist 

dann besonders trennscharf, wenn zwei Umstände gleichzeitig vorliegen. Zum einen, 

wenn die Indikatorenwerte, die mit einer Gruppeneinteilung einhergehen, weitgehend 

homogen sind. Zum anderen, wenn gleichzeitig die Werte, die mit einer Gruppenein-

teilung einhergehen, von den anderen Werten (die mit einer anderen Gruppeneintei-

lung einhergehen) weit auseinanderliegen.  

Um die eigentliche linearen Diskriminanzfunktionen und dort insbesondere die Diskri-

minanzkoeffizienten ermitteln zu können, wird mathematisch das sogenannte Diskri-

minanzkriterium benötigt.  

Die Diskriminanzfunktionen beschreiben die Funktionen, die zur maximalen Trennung 

der untersuchten Gruppen führen. Die Diskriminanzfunktionen haben auf Grundlage 

der Eichgebiete und der berücksichtigten Indikatoren im verdichteten bis hochverdich-

teten Kernbereich die in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
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dargestellten Diskriminanzkoeffizienten ergeben. Tab.3.2 Diskriminanzkoeffizien-

ten der Indikatoren im weiteren Stadtgebiet 

 zeigt die Diskriminanzkoeffizienten für das ländlich strukturierte bis verdichtete Stadt-

gebiet. 

Tab.3.1 Diskriminanzkoeffizienten der Indikatoren im Kernbereich 

Indikator DF1 DF2 

Anteil Gewerbefläche 0,510 0,489 

Anteil Grün- und Freizeitfläche -0,485 0,524 

Distanz Apotheken 0,191 -0,203 

Distanz Ärzte 0,616 0,402 

Distanz Gewässer 0,721 -0,394 

Distanz Nahversorger 0,148 0,294 

Einwohnerdichte 0,278 0,147 

Lärmbelastung (alle Lärmquellen) 0,260 -0,373 

Sozialindex 0,779 0,529 

Versiegelungsquote ALKIS 0,360 -0,778 

© 2025 

Tab.3.2 Diskriminanzkoeffizienten der Indikatoren im weiteren Stadtgebiet 

Indikator DF1 DF2 

Anteil Gewerbefläche 0,322 -0,084 

Anteil Grün- und Freizeitfläche -0,415 0,386 

Distanz Ärzte 0,247 -0,173 

Distanz Gewässer 0,294 0,198 

Distanz Haltestelle 0,246 0,749 

Distanz Nahversorger 0,377 0,068 

Einwohnerdichte 0,433 -0,049 

Lärmbelastung (alle Lärmquellen) 0,492 -0,241 

Sozialindex 0,871 0,242 

© 2025 

In den Tabellen sind spaltenweise die jeweiligen Diskriminanzfunktionen (DF) 1 bis 2 

für die beiden Diskriminanzanalysen aufgeführt.  

Die Ergebnisse der Diskriminanzanalysen wurden abschließend auf alle Baublocksei-

ten im jeweiligen Bereich unter Berücksichtigung der Diskriminanzfunktionen übertra-

gen. 
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3.3.2 Güte der Diskriminanzfunktionen 
Die Güte der ermittelten Diskriminanzfunktionen lässt sich u. a. anhand der Treffer-

genauigkeit der Eichgebiete und des sogenannten Eigenwertes der Diskriminanzfunk-

tionen ermitteln. 

Treffergenauigkeit der Eichgebiete 

Auf Grundlage der Eichgebiete wurde zunächst geprüft, welche Auswirkungen die 

Diskriminanzfunktionen auf die Einstufung im Stadtgebiet haben. Auf diese Weise 

wurde ermittelt, wie viele Voreinstufungen aus den Eichgebieten auf Grundlage der 

ermittelten Diskriminanzfunktionen und der Indikatorenwerte der Baublockseiten kor-

rekt zugeordnet werden konnten. Tabelle 3.3 zeigt, wie viele Eichgebiete im Kernbe-

reich und Tab.3.4 Klassifizierungsergebnis der Eichgebiete im weiteren Stadtgebiet 

 zeigt, wie viele Eichgebiete im weiteren Stadtgebiet in der datengestützten Ermittlung 

ihre jeweilige Voreinstufung behielten oder einer anderen Wohnlage zugeordnet wur-

den.  

Springer über zwei Wohnlagenklassen werden bei der Berechnung der Diskriminanz-

funktionen schrittweise ausgeschlossen, d. h. die Berechnung wird so lange wieder-

holt, bis kein Eichgebiet mehr als Springer ausgewiesen wird.  

Die Trefferquoten der Modelle in beiden Bereichen sind vergleichbar mit anderen 

Wohnlagenuntersuchungen in ähnlichen Städten. 

Tab.3.3 Klassifizierungsergebnis der Eichgebiete im Kernbereich 

  Wohnlage laut Modellergebnis 
Gesamt Wohnlage einfach mittel gut 

Eichgebiete 

einfach 
Anzahl 

27 7 0 34 
mittel 9 18 4 31 
gut 0 2 36 38 
einfach 

Anteile 
in % 

79,4 20,6 0,0 100,0 
mittel 29,0 58,1 12,9 100,0 
gut 0,0 5,3 94,7 100,0 

© 2025 

Tab.3.4 Klassifizierungsergebnis der Eichgebiete im weiteren Stadtgebiet 

  Wohnlage laut Modellergebnis 
Gesamt Wohnlage einfach mittel gut 

Eichgebiete 

einfach 
Anzahl 

42 13 0 55 
mittel 18 39 10 67 
gut 0 16 42 58 
einfach 

Anteile 
in % 

76,4 23,6 0,0 100,0 
mittel 26,9 58,2 14,9 100,0 
gut 0,0 27,6 72,4 100,0 

© 2025 
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Ermittelte Eigenwerte 

Die Güte der Diskriminanzfunktionen kann zudem am Eigenwert abgelesen werden. 

Die Funktion mit dem größten Eigenwert hat die größte Trennkraft. Mit dieser Prüf-

größe kann die Entscheidung getroffen werden, ob die erste Diskriminanzfunktion die 

Gruppen ausreichend trennt oder ob eine weitere Diskriminanzfunktion signifikant zur 

Trennung beiträgt. 

Die Eigenwerte der Diskriminanzfunktionen und damit auch ihr Anteil an der erklärten 

Varianz nehmen in beiden Bereichen in absteigender Reihenfolge ab (vgl. Tab. 3.5 

und Tab.3.6 Eigenwerte und Erklärungsanteile an der Varianz im weiteren Stadtgebiet 

). 

Tab.3.5 Eigenwerte und Erklärungsanteile an der Varianz im Kernbereich 

Funktion Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 

1 1,541 92,7 92,7 

2 0,122 7,3 100,0 

 © 2025 

Tab.3.6 Eigenwerte und Erklärungsanteile an der Varianz im weiteren Stadtgebiet 

Funktion Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 

1 1,395 96,0 96,0 

2 0,058 4,0 100,0 

© 2025 

3.4 Einstufung unter Berücksichtigung der 
Zuordnungswahrscheinlichkeit 

Die Einstufung der Adressen erfolgte nach dem Klassifikationswahrscheinlichkeiten-

konzept, welches auf dem Mahalanobis-Distanzkonzept und den Eingangswahr-

scheinlichkeiten der Gruppen der Stichprobe basiert7. Die Zuordnungs- oder Klassifi-

zierungswahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine Adresse eine 

Wohnlageeinstufung aufweist. Die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, mit der eine 

Adresse zu den einzelnen Wohnlagenklassen zugeordnet wird, addieren sich stets zu 

1, da jede Adresse mit Sicherheit genau einer Gruppe entstammt. 

Grundgedanke der Zuordnung ist der, dass eine Adresse mit ihren Indikatorenwerten 

der Gruppe von Adressen, also der Wohnlageklasse, zugeordnet wird, bei der die 

Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie dieser Gruppe, also Wohnlageklasse, an-

gehört.  

 

7 Vgl. für die Umformung beispielsweise Backhaus, S. 190 f. und 217 f.; Kosfeld etc. 
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Diese Wahrscheinlichkeit ist statistisch dann am größten, wenn die Adresse der 

Wohnlageklasse zugeordnet wird, bei der der Abstand der Indikatorwerte der Adresse 

zum Erwartungswert μ der Indikatoren der Adresse in der Wohnlageklasse am kleins-
ten ist.  

Die Ermittlung der Zuordnungswahrscheinlichkeiten erfolgte auf Grundlage der ermit-

telten Diskriminanzfunktionen. Zur Ermittlung der Zuordnungswahrscheinlichkeit ist es 

erforderlich, mit den Indikatorenwerten der jeweiligen Adresse den sog. Mahalanobis-

Abstand und anschließend die Zuordnungswahrscheinlichkeit zu berechnen. 

Mahalanobis-Abstand 

Zur Ermittlung des Mahalanobis-Distanzmaß wurden die Abstände der Diskriminanz-

werte jeder Adresse von den jeweiligen Gruppenmittelwerten, den sog. Gruppen-

zentroiden, für die jeweiligen Wohnlageeinstufungen gemessen. Aufgrund der Nor-

mierung der Diskriminanzkoeffizienten können die Abweichungen der Diskriminanz-

werte von den Gruppenzentroiden als Distanzmaß verwendet werden. 

Die Gruppenmittelwerte geben Auskunft über die durchschnittlichen Diskriminanz-

werte, die bei den jeweiligen Wohnlageeinstufungen in den Eichgebieten in den 
Wohnlageklassen beobachtet wurden. Zur Berechnung der Diskriminanzwerte wur-

den die Indikatorenwerte der jeweiligen Blockseite in die Funktionen eingesetzt.  

Ermittlung der Klassifizierungswahrscheinlichkeiten 

Die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeiten der Wohnlagezuordnung erfolgt 

unter den Annahmen, dass die metrischen Ausgangswerte der Indikatoren in jeder 

Gruppe normalverteilt sind und gleiche gruppenspezifische Varianz-Kovarianz-Matri-

zen vorliegen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Adresse i mit dem quadrierten Ma-

halanobis-Abstand D der Gruppe g angehört, wurde mit der Formel 

(࢏𝑾𝑳|ࢍ)ࡼ = ૛ࢍ࢏ࡰ−) ܘܠ܍ /૛)(ࢍ)࢏ࡼ∑ ૛૛ࢍ࢏ࡰ−)ܘܠ܍ ૚=ࢍࡳ(    (ࢍ)࢏ࡼ

und unter der Annahme von gleichen Eingangswahrscheinlichkeiten ࡼ(ࢍ|𝑾𝑳࢏) = ∑(૛/࢏𝑾𝑳ࡰࡹ−) ܘܠ܍ ૛૛ࢍ࢏ࡰ−)ܘܠ܍ ૚=ࢍࡳ(   

ermittelt.8  

 

8 Vgl. Eckey/Kosfeld/Rengers, aaO., S.337, Gleichung (5.3-70) und (5.3-71); so auch Back-

haus/Erichson/Plinke/Weiber: Multivariate Analysemethoden, 13.Auflage, S.221, Formel 

(4.29). 
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Demgemäß wurden die Wahrscheinlichkeiten für jede Baublockseite jeweils für jede 

der drei Wohnlageklassen berechnet und in Prozent dargestellt. Einer Baublockseite 

wurde anschließend die Wohnlagenklasse zugeordnet, welche am wahrscheinlichs-

ten ist. 

Anwendung Schwellenwert 

In Ergänzung zum beschriebenen Vorgehen wurde entschieden, ein qualifiziertes Ent-

scheidungskriterium anzuwenden, um eine sachgerechte Wohnlagezuordnung zu ge-

währleisten. Die Zuordnungsregel wurde dahingehend modifiziert, dass eine Einstu-

fung in eine von der alten Wohnlagenklasse abweichenden Einstufung nur dann er-

folgt, wenn die Wahrscheinlichkeit bei über 66,66% liegt. Auf diese Weise wurde si-

chergestellt, dass Adressen nur bei deutlichem Überwiegen einer Zuordnungswahr-

scheinlichkeit umgestuft werden und der Schwerpunkt weiterhin in der normalen 

Wohnlage liegt. 

Ergebnisse der Einstufungen nach datengestützter Ermittlung 

Nach der Übertragung der Diskriminanzfunktionen auf die Adressen der Baublocksei-

ten und die Anwendung des Schwellenwertes ergibt sich die nachfolgende Zuord-

nungsverteilung der Adressen. 

Tab.3.7 Vergleich der Wohnlage nach Modell (Maximum-Likelihood-Methode) mit Wohnlage 
nach Anwendung des Schwellenwertes 

  Wohnlage nach Schwellenwert 
Gesamt Wohnlage einfach mittel gut 

Wohnlage 
nach ZWK 

einfach 
Anzahl 

11.534 3.615 237 15.386 
mittel 2.590 15.978 1.894 20.462 
gut 129 2.067 14.210 16.406 
einfach 

Anteile 
in % 

75,0 23,5 1,5 100,0 
mittel 12,7 78,1 9,3 100,0 
gut 0,8 12,6 86,6 100,0 

© 2025 

Durch die Anwendung des Schwellenwertes werden 10.532 bzw. 20,2% der Adressen 

umgestuft.  

3.5 Plausibilisierung 
Das räumlich-sozialwissenschaftliche Phänomen Wohnlage wird in der Fachwissen-

schaft generell als flächiges Phänomen verstanden. Gemeinhin erfasst die Wohnlage 

nicht nur das unmittelbare Wohnungsumfeld, sondern das sog. nähere oder weitere 

Wohnumfeld bzw. die Mikro- und Makrolage.9  

 

9 Vgl. Schwirley/Dickersbach, aaO, S. 418 f. und 432, Promann, etc. 
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Die beschriebene datengestützte Ermittlung der Wohnlage ergab eine kleinteilige Zu-

ordnung mit unterschiedlichen Wohnlagen im unmittelbaren und näheren Wohnum-

feld. Um den Anforderungen an eine Flächigkeit der Wohnlage zu genügen und eine 

Wohnlagenzuordnung zu gewährleisten, bei der die nähere und weitere Umgebung 

wohnlageprägend ist, wurde die datengestützte Ermittlung in einer zweiten Stufe einer 

Plausibilisierung unterzogen.  

Nach der statistischen Analyse ist es zwingend erforderlich, die Ergebnisse noch ein-

mal einer Sichtprüfung zu unterziehen, da es aufgrund der unterschiedlichen Indika-

toren zu nicht eindeutigen Ergebnissen kommen kann. Verantwortlich sind hierbei  

▪ die kleinteilige Betrachtung, 

▪ die Bezugsebene der Indikatoren (Baublockseite, Baublock, statistischer Bezirk) 

sowie 

▪ der Datenstand der Indikatoren. 

Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt: 

Zuordnung von Adressen in „keine Wohnlage“ 

Insbesondere Adressen, die in einem Gewerbe- oder Sondergebiet liegen, wird „keine 
Wohnlage“ zugeordnet. Ein Großteil dieser Adressen hatte laut Modell eine einfache 
Wohnlage. 

Bereinigung von Insellagen 

Im gesamten Stadtgebiet wurde eine Insellagenbereinigung durchgeführt. Eine Insel-

lage umfasst maximal drei Baublockseiten, die eine andere Wohnlageneinstufung auf-

weisen als in der Umgebung vorherrscht.  

Einzelfallentscheidungen der Verwaltung und des Arbeitskreises Wohnlage 

Die abschließende Plausibilisierung der Wohnlagen erfolgte durch eine umfassende 

Prüfung des Ergebnisses durch den Unterarbeitskreis Wohnlage. Dabei wurden ins-

gesamt 4.607 Adressen bzw. 8,8% der Adressen umgestuft, diese können dem Um-

stufungsprotokoll entnommen werden. Dazu wurden weitere Einzeladressen ohne 

Wohnnutzung keiner Wohnlage zugeordnet.  

In Lübeck wurden durch alle Arbeitsschritte insgesamt 7.647 bzw. 14,6% der Adres-

sen durch die Plausibilisierung in eine andere Wohnlagenklasse oder keine Wohnlage 

umgestuft (vgl. Tab. 3.8). 
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Tab.3.8 Vergleich der Wohnlage nach Zuordnungswahrscheinlichkeit mit Wohnlage nach Plau-
sibilisierung 

  Wohnlage nach Plausibilisierung 

Gesamt 
Wohnlage ein-

fach 
mittel gut kW 

Wohnlage 
nach ZWK 

einfach 
Anzahl 

10.553 2.037 24 1.639 14.253 
mittel 464 20.696 86 414 21.660 
gut 197 2.446 13.358 340 16.341 
einfach 

Anteile 
in % 

74,0 14,3 0,2 11,5 100,0 
mittel 2,1 95,5 0,4 1,9 100,0 
gut 1,2 15,0 81,7 2,1 100,0 

 © 2025 

3.6 Ergebnis der Wohnlagenerstellung 
Insgesamt ergibt sich, nach der datengestützten Berechnung, der Anwendung des 

Schwellenwertes und der Plausibilisierung, eine Verteilung auf die Wohnlagenklassen 

von: 

▪ einfach   21,5 % (11.214 Adressen) 

▪ mittel   48,2 % (25.179 Adressen) 

▪ gut    25,8 % (13.468 Adressen) 

▪ keine Wohnlage    4,6 %   (2.393 Adressen) 

 

Bei vereinzelter Wohnnutzung an Adressen ohne Wohnlage kann von einer einfachen 

Wohnlage ausgegangen werden.  
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4 GRUNDGESAMTHEIT UND STICHPROBE 
Entsprechend den rechtlichen Vorgaben gilt der Lübecker Mietspiegel 2025 nur für 

die Grundgesamtheit der mietpreisrechtlich ungebundenen Wohnungen (§ 558 Abs. 2 

BGB). Außerdem werden folgende Teilmarktsegmente grundsätzlich aus dem 

Anwendungsbereich des Lübecker Mietspiegels ausgeschlossen: 

▪ Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch (§ 549 Abs. 2 Nr. 1 BGB), 

▪ ganz oder überwiegend möblierter Wohnraum, der Teil der von Vermietenden 

selbst genutzten Wohnung ist (§ 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB), 

▪ Studierenden- und Jugendwohnheime (§ 549 Abs. 3 Nr. 3 BGB), 

▪ Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein aner-

kannter Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit drin-

gendem Wohnungsbedarf zu überlassen. 

 

Gemäß den Festlegungen des Arbeitskreises Mietspiegel ist die Grundgesamtheit für 

den Lübecker Mietspiegel weiter eingegrenzt worden. Wohnungen, die folgende 

Kriterien aufweisen, wurden ebenfalls bei der Erstellung des Lübecker Mietspiegels 

2025 nicht berücksichtigt: 

▪ Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern, 

▪ Wohnungen in Altenpflegeheimen oder sonstigen Heimen, bei denen die Miet-

zahlung zusätzliche Leistungen wie z. B. die Betreuung und Verpflegung ab-

deckt, 

▪ Landes- oder Bundesbedienstetenwohnungen, 

▪ Wohnungen, die kleiner als 25 m² sind (Kleinstwohnungen),  

▪ Wohnungen, die teilweise oder vollständig gewerblich genutzt werden oder an 

ein Beschäftigungsverhältnis gebunden sind (Dienst-/Werkwohnungen), 

▪ Untermietverhältnisse, 

▪ Wohnungen, für die mehr als ein Mietvertrag besteht, 

▪ Wohnungen, deren Toilette, Küche und/oder Bad – soweit vorhanden – von zwei 

oder mehr Mietparteien genutzt werden, 

▪ Wohnungen, die nach dem 1. Mai 2025 bezugsfertig wurden. 

 

Beim Lübecker Mietspiegel 2025 handelt es sich um eine stichprobenbasierte Neuer-

stellung auf Basis einer Zufallsstichprobe auf Grundlage von der Hansestadt zur Ver-

fügung gestellten Dateien aus dem Einwohnermelderegister und einem Auszug aus 

der Grundsteuerdatei. Die Datengrundlage wurde im Vorwege auf Basis von der Han-

sestadt Lübeck zur Verfügung gestellten Dateien um nicht mietspiegelrelevante Woh-

nungsbestände bereinigt, wie z. B. um mietpreisrechtlich gebundenen Gebäude bzw. 
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Adressen. Die Zufallsstichprobe für die Mieter:innenbefragung umfasste 3.000 Haus-

halte (Bruttostichprobe). Durch die zur Verfügung gestellten Datei konnten vor der 

Erhebung nicht alle oben aufgeführten Ausschlusskriterien berücksichtigt werden. Da-

her wurde der Datenerhebung bei den Mieter:innen ein Screening vorgeschaltet (vgl. 

Kapitel 5.4.1). 

Die Bruttostichprobe bei den Vermieter:innen umfasste 5.000 Stichprobenfälle. Auch 

für die Vermieter:innenbefragung diente die zuvor aufbereitete Befragungsgrundge-

samtheit als Grundlage für eine Zufallsstichprobe.  

Die Mieter:innen- und Vermieter:innenstichprobe umfasst aufgrund der Zufallsaus-

wahl aus der Grundgesamtheit des mietspiegelrelevanten Wohnungsbestands das 

komplette Stadtgebiet der Hansestadt. 
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5 DATENERHEBUNG 
Die Datenerhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 erfolgte als Stichprobenerhebung 

aus dem mietspiegelrelevanten Wohnungsbestand der Hansestadt Lübeck. Die Erhe-

bung erfolgte bei 3.000 Mieter:innen und bei 5.000 Vermieter:innen. Auf Seiten der 

Mieter:innen wurden Telefoninterviews durchgeführt, während die Vermieter:innenbe-

fragung als schriftliche Befragung bzw. als Datenbankabfrage aus den wohnungswirt-

schaftlichen Programmen der Unternehmen durchgeführt wurde.  

Zur Unterstützung der Erhebung wurde von FUB IGES in Abstimmung mit der Han-

sestadt Lübeck eine Presseerklärung erstellt, mit der die Lübecker Bürger:innen über 

den Beginn der Erhebung und den Zweck des Mietspiegels informiert wurden. Zusätz-

lich wurde um eine Unterstützung der Erhebung geworben. 

5.1 Erhebungsinstrumente 
Als Grundlage für die Erhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 wurden von FUB 

IGES ein Screening-Fragebogen und ein Fragebogen für die Haupterhebung erstellt. 

Die Fragebogeninhalte basierten auf den Inhalten der Datenerhebung zum Lübecker 

Mietspiegel 2023. Die Erhebungsinstrumente wurden mit dem Arbeitskreis Mietspie-

gel abgestimmt. 

Mit Ausnahme der unterschiedlichen Formulierung der Fragen (Anredeform in der 

Frage) waren die Fragebogen der Mieter:innen- und Vermieter:innenbefragung gleich-

lautend. Im Rahmen der Vermieter:innenbefragung erfolgte nach Abstimmung im Ar-

beitskreis Mietspiegel zusätzlich die Erhebung von Energiekennwerte, da diese den 

Mieter:innen in der Regel nicht bekannt sind. 

„Online-first“-Strategie 

Mit dem Erstanschreiben wurde kein Papierfragebogen versendet, sondern den Be-

fragten ein Link und eine individuelle Fragebogenkennung übermittelt, sodass die Da-

ten per Onlinefragebogen übermittelt werden konnten. 

Um die Datenabgabe für Befragte ohne Internetzugang zu ermöglichen, wurde der 

Papierfragebogen sowie ein kostenfreier Rückumschlag dem Erinnerungsschreiben 

beigefügt. 

Für die elektronische Datenerfassung bei institutionellen Vermieter:innen eine Erhe-

bungsdatei erstellt, die einer vollständigen Umsetzung des Fragebogens entsprach.  
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5.2 Datenschutz 
Die Durchführung der Erhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 und die weiteren 

Arbeiten erfolgten unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Hierzu wurde zwischen der Hansestadt Lübeck und FUB IGES ein „Vertrag über die 
Verarbeitung von Daten im Auftrag“ geschlossen und eine Verfahrensakte erstellt. Die 

Verfahrensakte enthält neben der genauen Festlegung der von der Hansestadt be-

reitgestellten Daten auch die Verfahrensbeschreibung für die Erhebung der Daten bei 

den Mieter:innen und Vermieter:innen. Der Verfahrensakte wurden ein Datenschutz-

konzept/TOMs von FUB IGES beigefügt. 

Im Rahmen der Mieter:innenbefragung wurden der Datenschutz und die informatio-

nelle Selbstbestimmung der Befragten durch folgende Maßnahmen gewährleistet: 

▪ Die Interviewer:innen mussten vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Verpflich-

tungserklärung zum Datenschutz unterschreiben. 

▪ Die Interviewer:innen mussten durch Unterschrift unter dem Fragebogen bestä-

tigen, dass das Interview gemäß den Vorgaben korrekt durchgeführt worden ist. 

▪ Nach Beendigung der Tätigkeiten für FUB IGES mussten die Interviewer:innen 

die Löschung und Vernichtung der Unterlagen schriftlich bestätigen. 

 

Nach Abschluss der Erhebung und den notwendigen Prüfkontrollen wurden die Fra-

gebogen vernichtet/gelöscht. Die Auswertung der Erhebungsdaten erfolgte auf Basis 

der pseudonymisierten Daten. Die Ausweisung der Ergebnisse erfolgt im Lübecker 

Mietspiegel 2025 nur in aggregierter Form und orientiert sich hierbei am Tabellenras-

ter. Ein Rückschluss auf den Einzelfall ist hierdurch nicht möglich. 

5.3 Interviewer:innen 
Die Felderhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 wurde von FUB IGES in eigener 

Regie durchgeführt. Während der Erhebungsphase stand den Interviewer:innen je-

derzeit eine Mitarbeiterin als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Die Befragung wurde von erfahrenen Personen vorgenommen, die bereits bei der Er-

stellung zahlreicher Mietspiegel im Einsatz gewesen sind, unter anderem bei den letz-

ten Lübecker Mietspiegeln. Alle Interviewer:innen wurden von der Feldleitung auf die 

Befragung der Mietenden vorbereitet und auf die Einhaltung der Datenschutzbestim-

mungen verpflichtet.  

Im Rahmen der Verpflichtungserklärung wurden die Interviewer:innen darauf hinge-

wiesen, dass es in keiner Weise gestattet ist, die befragten Haushalte zu beraten. 

Entsprechende Fragen der Befragten, z. B. bezüglich der marktgerechten Miete für 

ihre Wohnung, waren nicht zu beantworten. 
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5.4 Durchführung der Feldarbeit 
Die Erhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 erfolgte als kombinierte Mieter:innen- 

und Vermieter:innenbefragung mit dem Ziel, für 3.500 mietspiegelrelevante Wohnun-

gen die notwendigen Mietdaten und Ausstattungsinformationen zu erheben. 

5.4.1 Mieter:innenbefragung 
Die Mieter:innenbefragung wurde in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt. Im 

ersten Schritt erfolgte ein Versand eines Fragebogens zur Abfrage von Kontaktdaten 

und der Mietspiegelrelevanz der Wohnung (Screening).  

Das schriftliche Screening bei den Mietenden wurde von Anfang November 2025 bis 

Ende Januar 2026 durchgeführt. Hierbei wurden 3.000 Haushalte von FUB IGES an-

geschrieben. Für die Mieter:innenbefragung erfolgte zusätzlich im genannten Zeit-

raum eine Nachfassaktion. 

Das Screening umfasste neben dem Filterfragebogen auch noch ein gemeinsames 

Anschreiben der Hansestadt Lübeck und FUB IGES mit der Bitte um Unterstützung 

der Erhebung. Im Erstanschreiben wurde auf den Onlinefragebogen verwiesen. 

Hierzu wurde den Mietenden eine persönliche Kennung mitgeteilt, womit sie sich im 

Online-Portal anmelden konnten. Im Erinnerungsschreiben wurden der Fragebogen 

in Papierform sowie ein freigestempelter Rückumschlag beigefügt. 

Der Filterfragebogen umfasste folgende Erhebungsinhalte: 

▪ Überprüfung der Mietspiegelrelevanz (s. Ausschlussgründe in Kapitel 3) 

▪ Überprüfung der 6-Jahresregel: Wurde die Wohnung in den letzten sechs Jahren 

neu angemietet oder erfolgte in den letzten sechs Jahren eine Änderung der 

Grundmiete bzw. eine Erhöhung der Miete durch eine durchgeführte Modernisie-

rung? 

▪ Ermittlung der Wohnungsgröße oder der Zugehörigkeit zu den Wohnungsgrö-

ßenklassen der Mietspiegeltabelle 

▪ Ermittlung des Baualters oder der Zugehörigkeit zu den Baualtersklassen der 

Mietspiegeltabelle 

▪ Ermittlung der allgemeinen vermieterseitigen Wohnungsausstattung (Bad, Sam-

melheizung, WC) 

▪ Erfassung der telefonischen Erreichbarkeiten für die Kontaktaufnahme der Inter-

viewer:innen mit den Mieter:innen 
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Nach dem Eingang der Screening-Fragebogen wurden diese bei FUB IGES in einer 

Datenbank erfasst und dienten der Feldleitung als Nettostichprobe für die Mieter:in-

nenbefragung. Die Mieter:innenbefragung wurde im Dezember 2025 und Januar 2026 

durch die Interviewer:innen in Form von telefonischen Interviews durchgeführt. 

Während der Erhebungsphase wurde durch ständige Kontrollen seitens der Feldlei-

tung die Qualität der erhobenen Daten und die korrekte Durchführung der Interviews 

durch die Interviewer:innen überprüft. Hierzu wurden von der Feldleitung stichproben-

haft telefonische Kontrollerhebungen bei den befragten Mieter:innen durchgeführt, bei 

denen Befragungsinhalte noch einmal zur Kontrolle aufgenommen wurden. Bei den 

Überprüfungen haben sich keine Beanstandungen ergeben.  

Bereits während der Feldphase wurden die Daten der Fragebogen erfasst und es er-

folgte die Überprüfung auf Vollständigkeit. Fehlende Daten wurden durch die Intervie-

wer:innen nacherhoben. Zusätzlich wurden bereits erste Plausibilitätskontrollen 

durchgeführt. Bei Unplausibilitäten wurde versucht, diese mit den befragten Mieter:in-

nen zu klären. Falls die Unplausibilitäten nicht aufgeklärt werden konnten, wurde das 

Interview in den weiteren Arbeitsschritten nicht mehr berücksichtigt. 

Tab.5.1 Rücklaufzahlen der Mieter:innenbefragung 

 Anzahl Anteil 

Rücklauf gesamt 1.703 57%* 

➔ Ausfall wegen Filterfragen/6-Jahresregel 616 36,2% 

➔ mietspiegelrelevant 1.087 63,8% 

o ohne Kontaktdaten 332 30,5% 

o mit Kontaktdaten 755 69,5% 

➔ Vollgültige Mieter:inneninterviews 543 18%* 

* der Bruttostichprobe 

5.4.2 Vermieter:innenbefragung 
Parallel zur Mieter:innenbefragung wurde die Vermieter:innenbefragung auf der Basis 

einer Bruttostichprobe von 5.000 Adressen durchgeführt. Der Erhebungszeitraum der 

Vermieter:innenbefragung war von Mitte November 2025 bis Ende Januar 2026. 

Die institutionellen Vermieter:innen erhielten wohnungsbezogene Stichproben. Die 

privaten Vermieter:innen wurde auf Objektebene angefragt und sollten Angaben zu 

allen in ihrem Besitz befindlichen Adressen an dieser Adresse liefern. 

Bei der Befragung der privaten Vermieter:innen wurden 1.619 Vermieter:innen zu 

2.460 Adressen angeschrieben und zur Teilnahme an der Erhebung aufgefordert. Zu-

sätzlich wurden 23 institutionelle Vermietende zu 3.105 Wohnungen befragt. Durch 

dieses Erhebungsverfahren wird die Eigentümer:innenstruktur mietspiegelrelevanter 

Mietwohnungen auf dem Lübecker Wohnungsmarkt repräsentativ abgebildet.  
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FUB IGES hat die institutionellen Vermietenden per E-Mail und telefonisch kontaktiert 

und den Fragebogen in Form einer Erfassungsmaske im Tabellenformat übermittelt. 

Die Daten wurden sofort nach Dateneingang kontrolliert; bei auftretenden Unstimmig-

keiten erfolgte eine direkte Kontaktaufnahme zur Klärung. 

Die weiteren Vermieter:innen wurden postalisch angeschrieben und mit Erläuterun-

gen zum Online-Fragebogen und Login-Daten versorgt. Hierzu wurde den Eigentü-

mer:innen für jeden Stichprobenfall eine Fragebogenkennnung zur Anmeldung mitge-

teilt. Wie auch beim Mieter:innen-Screening, erhielten die Vermieter:innen im Erinne-

rungsschreiben Papierfragebogen und frei frankierte Rückumschläge. 

Die Befragungsunterlagen und zusätzliche Informationen wurden auch auf einer FUB 

IGES Internetseite bereitgestellt. Die Mitarbeiter:innen von FUB IGES standen zusätz-

lich als Ansprechpartner:innen für Fragen zum Erhebungsablauf und zum Daten-

schutz zur Verfügung. Daneben hatten die Befragten während der gesamten Erhe-

bungszeit die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen.  

Tab.5.2 Stichprobe und Rücklauf der Vermieter:innenbefragung 

 Anzahl Anteil 

„Private“ Vermieter:innen (postalisch)   

Stichprobe auf Adressebene 2.460  

Rücklauf auf Adressebene 1.433 58% 

➔ Anzahl Datensätze auf Wohnungsebene 9.593  

Institutionelle Vermieter:innen (per E-Mail und Exceltabelle)   

Stichprobe auf Wohnungsebene 3.138  

Rücklauf auf Wohnungsebene 2.634 84% 

5.4.3 Kontrollinterviews 
Um die Daten zusätzlich zu überprüfen, wurde bei sieben Stichprobenfällen bei der 

jeweils anderen Vertragsseite ein Interview durchgeführt. Bei den von FUB IGES 

durchgeführten Kontrollinterviews ergaben sich keine nennenswerten Abweichungen 

gegenüber den zuvor erhobenen Daten auf der jeweils anderen Vertragsseite.  

5.4.4 Stichprobenausschöpfung 
Für Rückfragen wurden für die Befragten ein E-Mail-Funktionsfach und eine geson-

derte Telefonnummer bereitgestellt. Auch konnten ausgefüllte Fragebogen als Scan 

oder Foto direkt zugesendet werden. Auch die Hansestadt Lübeck hatte eine Telefon-

hotline eingerichtet. In der folgenden Tabelle sind die Meldungen nach Häufigkeit der 

genannten Gründe absteigend aufgeführt. 
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Tab.5.3 Rückmeldungen bei der Hotline (Telefon/E-Mail/postalisch) 

Anzahl Anruf- und Ausfallgrund 

345 Postalisch nicht zustellbar 

139 Selbstnutzende/r Eigentümer/in 

71 Haus/Wohnung verkauft 

49 mehrere Mietverträge/Untermieter 

38 Sonstiges: längerfristig abwesend, Sprachbarriere 

40 Freund*in/Angehörige*r/Verwandtschaft -> dadurch keine oder geringe Miete 

24 Wohnheim (Pflege/Senioren/Studierenden/Geflüchteten/Betreutes Wohnen) 

21 verstorben 

10 Anmerkungen/Hinweise/etc. 

22 Gebäude mit weniger als 3 Wohnungen 

17 gesundheitliche Gründe/Alter 

14 verzogen 

14 nicht im Stande 

8 Verweigerung 

5 möblierte Wohnung 

5 Papierfragebogen angefordert 

4 Wohnung kleiner als 25 m² 

3 Dublette 

2 Ferienwohnung/kurzfristige Vermietung 

1 Leerstand 

1 gewerbliche Nutzung 

1 Werks-/Dienst-/Landesbediensteten- oder Bundesbedienstetenwohnung 

0 Sozialwohnung/Förderwohnung 

0 keine Wohnnutzung, Garage etc. 

0 nicht abgeschlossene Wohnung/keine eigene Wohnungstür 

 

Insgesamt gab es 834 registrierte Rückmeldungen, davon kamen 558 von Mieter:in-

nen und 256 von Vermieter:innen. Der größte Teil entfiel auf nicht zustellbare Post mit 

345 Fällen. Insgesamt meldeten sich 139 selbstnutzende/r Eigentümer/in, deren Da-

ten daher nicht relevant waren. 

Alle Datenrückläufe aus den einzelnen Befragungsfeldern (Mieter:innen, institutionelle 

und „private“ Vermieter:innen wurden in der Nettostichprobe mit 12.770 Wohnungs-

datensätzen zusammengefasst. Diese wurde plausibilisiert, um nicht mietspiegelrele-

vante Daten auszuschließen. 
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6 DATENAUSWERTUNG 
Die Datenauswertung erfolgt für alle im Rahmen der Mietspiegelerhebung erhobenen 

Mietdaten. 

6.1 Plausibilitätskontrollen 
Nach der Felderhebung wurden die Daten in einer Nettostichprobe zusammengefasst 

und umfangreichen Plausibilitätskontrollen unterzogen.  

Tab.6.1 Plausibilisierung und Bereinigung des erfassten Rücklaufes  

Anzahl Ausfallgrund 

14 Dublette (zwei Fragebogen in einem Haushalt) 

66 Mieter:in unbekannt 

28 Leerstand 

246 Selbstnutzender Eigentümer:in 

96 weniger als drei Wohnungen im Gebäude 

198 Untermieter:in 

113 Gefälligkeitsmiete (Angehörige, Freunde) 

62 Heim oder Wohnheim 

12 Mietverhältnis mit Sonderkonditionen (Dienst-/ Werkswohnung) 

82 Gewerbliche Nutzung 

99 möbliert/teilmöblierte Wohnung 

118 Wohnung kleiner 25 m² 

162 geförderte Wohnung/Sozialwohnung 

94 fehlende Angaben im Fragebogen 

92 keine Wohnfläche angegeben oder Wfl. < 25 m² oder > 160 m² 

0 keine Mietvertragsdaten angegeben 

3.284 6-Jahresregel 

268 keine Nettokaltmiete angegeben 

27 NKM/m² < 4,50 € oder > 25 € 

36 kein WC in der Wohnung 

9 keine Baualtersklasse angegeben 

171 Angabe zur Heizung fehlen 

20 Einzelöfen 
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Die Plausibilisierung der Nettostichprobe ergab eine Anzahl von 5.297 (= 41 %der 

Nettostichprobe) nicht mietspiegelrelevanter Datensätze (vgl. Tab. 6.1). Der Auswer-

tungsdatensatz hatte somit einen Umfang von 7.473 (= 59 %) Wohnungsdatensätzen. 

Der größte Ausfall bei den Plausibilitätskontrollen ergab sich durch das Überschreiten 

der 6-Jahresregel (3.284 Fälle), durch das Fehlen der Nettokaltmiete (268 Fälle) und 

durch selbstnutzende Eigentümer (246 Fälle).  

Nach der Datenbereinigung standen noch 7.473 Mietdaten für die Erstellung des qua-

lifizierten Mietspiegels Lübeck zur Verfügung.  

6.2 Datengewichtung 
Die Datenerhebung basierte auf einer Zufallsstichprobe aller für den Mietspiegel rele-

vanten Mietwohnungen. In der von der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellten 

Daten für den Aufbau der Befragungsgrundgesamtheit werden die örtlichen Struktu-

ren entsprechend der Wahrscheinlichkeitstheorie repräsentativ abgebildet.  

Nach der durchgeführten Befragung der Mieter:innen und Vermieter:innen sowie den 

vorgenommenen Datenbereinigungen, ist es erforderlich, zu prüfen, ob die Ergebnis-

stichprobe noch den ursprünglichen Strukturen entspricht. Der wesentliche Faktor für 

eine repräsentative Abbildung der örtlichen Gegebenheiten ist bei einer kombinierten 

Mieter:innen- und Vermieter:innenbefragung die Vermietendenstruktur. 

Aufgrund des Antwortverhaltens ist die ursprüngliche Verteilung nach den Vermie-

tungstypen der Befragungsgrundgesamtheit, in der Ergebnisstichprobe nicht mehr 

vorhanden. In der Regel bildet sich diese bei einer Mieter:innenbefragung am besten 

ab, da das Antwortverhalten der Mietenden sich in der Regel nicht am Vermietungstyp 

orientiert. Bei der Vermieter:innenbefragung ergeben sich jedoch zumeist deutliche 

Verzerrungen zwischen den einzelnen Vermietungstypen. Bei den institutionellen Ver-

mietenden kann davon ausgegangen werden, dass der überwiegende Teil der befrag-

ten Unternehmen an der Befragung teilnimmt, während von den privaten Vermieten-

den trotz Teilnahmeverpflichtung ein geringer Teil an der Befragung teilnimmt. 

Im Rahmen der Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln ist daher für eine repräsen-

tative Abbildung der örtlichen Gegebenheiten die Abbildung der Vermieter:innenstruk-

tur auch in der Ergebnisstichprobe zwingend erforderlich, um die vom Gesetzgeber 

geforderten wissenschaftlichen Grundsätze zu erfüllen. D. h. die Verteilung nach Ver-

mietungstypen in der Ergebnisstichprobe sollte der Bruttostichprobe entsprechen. 

Aufgrund der festgestellten Abweichungen zwischen der Brutto- und Ergebnisstich-

probe wurde vom Arbeitskreis Mietspiegel das von FUB IGES vorgeschlagene aner-

kannte Verfahren der Datengewichtung beschlossen. Dadurch wird das bei sozialwis-

senschaftlichen Erhebungen auftretende Problem der gegebenenfalls auftretenden 

Ausfälle bei einzelnen Teilgruppen („Non-Response-Problem“) kompensiert. Neben 
der Verzerrung aus der Datenerhebung, erfolgte jedoch auch eine Datengewichtung 
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differenziert nach Baualtersklassen, der Wohnlage und dem Vermietungstyp. Die 

Stichprobenziehung basierte auf dem anerkannten Verfahren der disproportionalen 

Stichprobenziehung, differenziert nach Baualtersklassen und Wohnlage.  

Insgesamt ergab sich aus dem Datenrücklauf und der Befragungsgrundgesamtheit 

eine Gewichtungsmatrix mit 108 Gewichtungskoeffizienten mit der nachfolgend dar-

gestellten Struktur.  

Tab. 6.2 Gewichtungsmatrix Lübecker Mietspiegel 2025 

Baujahr bis 
1918 

1919-
1948 

1949-
1957 

1958-
1968 

1969-
1978 

1979-
1990 

1991-
2001 

2002-
2011 

keine 
An-
gabe 

Trave und  
Neue Lübecker 

E 0,712 3,011 1,372 1,384 1,248 1,225 1,000 0,904 0,133 

M 1,000 1,166 1,400 1,256 1,119 1,202 1,101 1,235 0,104 

G 1,000 1,000 1,651 0,874 2,040 1,000 1,000 1,000 0,090 

Genossen- 
schaften 

E 1,000 1,228 1,017 2,076 1,000 1,360 1,224 1,508 0,724 

M 2,331 0,301 1,979 1,230 1,192 1,140 1,610 2,428 3,108 

G 0,345 0,356 1,651 1,000 14,959 1,396 1,409 0,680 2,331 

Vermieter:innen 
juristische  
Person 

E 0,482 1,331 1,690 1,046 0,634 1,290 1,501 7,577 2,409 

M 0,486 1,067 1,790 0,500 1,634 0,463 1,028 0,899 0,550 

G 0,735 1,289 0,804 1,140 1,002 0,933 3,414 0,862 0,680 

Vermieter:innen 
natürliche  
Person 

E 3,894 0,465 0,680 1,807 0,522 0,947 1,213 0,696 4,084 

M 0,707 0,788 0,684 0,795 1,410 1,658 2,214 4,651 2,447 

G 0,761 0,701 0,662 0,908 1,076 5,286 1,418 4,015 1,546 

E = einfache Wohnlage, M = mittlere Wohnlage, G = gute Wohnlage  

Die in der Tabelle 6.2 abgebildeten Gewichtungskoeffizienten wurden bei der Ermitt-

lung der Mietkennwerte angewendet. 
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6.3 Ausreißerbereinigung 
Vor der Ermittlung der Feldbesetzung für die einzelnen Tabellenfelder der Mietspie-

geltabelle und der Berechnung der Mietkennwerte erfolgte eine tabellenfeldbezogene 

Bereinigung um sogenannte Ausreißer, d. h. Mietwerte, die nicht als marktüblich an-

zusehen sind. 

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel wurde für den qualifizierten Lübecker 

Mietspiegel 2025 das bisher im Lübecker Mietspiegel genutzte Verfahren der Bereini-

gung um Ausreißer über das 95 %-Konfidenzintervall angewendet. Hierbei werden 

jeweils alle Mietwerte, die außerhalb eines Bereiches des 1,96-fachen der Stan-

dardabweichung um den Mittelwert herumliegen, aus der Auswertung herausgenom-

men. Diese Bereinigung wurde für jedes Mietspiegelfeld getrennt berechnet.  

Bei den in der Tabelle 6.3 genannten Ausreißerzahlen handelt es sich um die Ausrei-

ßer, die sich in allen Wohnlagen ergeben haben. 

Tab. 6.3 Ausreißerbereinigung Lübecker Mietspiegel 2025 – alle Wohnlagen 

  Bau-
jahr 

bis 
1918 

1919 
bis 

1948 

1949 
bis 

1957 

1958 
bis 

1968 

1969 
bis 

1978 

1979 
bis 

1990 

1991 
bis 

2001 

2002 
bis 

2013 

2014 
bis 

2020 

2021 
bis 

4/2025 

Insgesamt 

Wohnungsgröße   A B C D E F G H I J 

25 bis unter 45 
m² 

1 
N 338 145 223 398 144 61 55 3 13 12 1.392 

A 15 7 11 19 5 1 4 0 1 0 63 

45 bis unter 65 
m² 

2 
N 714 499 432 1.057 258 85 83 58 53 22 3.261 

A 32 31 10 43 12 6 3 3 4 2 146 

65 bis unter 
85m² 

3 
N 422 241 115 497 256 72 50 43 55 18 1.769 

A 28 17 2 32 11 5 2 1 2 2 102 

85 m² und 
mehr 

4 
N 305 80 28 56 93 34 18 29 48 15 706 

A 16 7 2 2 3 1 1 1 1 0 34 

Feldbesetzung ohne 
Ausreißer 

1.779 965 798 2.008 751 252 206 133 169 67 7.128 

Ausreißer insgesamt 91 62 25 96 31 13 10 5 8 4 345 

mietspiegelrelevante 
Daten  

1.870 1.027 823 2.104 782 265 216 138 177 71 7.473 

N = mietspiegelrelevante Daten ohne Ausreißer, A = Ausreißer  

Durch dieses Verfahren ergibt sich nicht zwangsläufig in jedem Tabellenfeld eine Zahl 

an Ausreißern. Insgesamt ergab sich im Lübecker Mietspiegel 2025 eine Bereinigung 

von 345 Ausreißerwerten/Mietdatensätzen.  
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6.4 Feldbesetzung 
Nach den Plausibilitätskontrollen und der Bereinigung um Ausreißer verblieben 7.128 

Datensätze für die weiteren Auswertungen. Insgesamt konnten für alle Tabellenfelder 

Mietdaten erhoben werden (vgl. Tab. 6.4).  

Tab. 6.4 Feldbesetzung im Lübecker Mietspiegel 2025 

  Bau-
jahr 

bis 
1918 

1919 
bis 

1948 

1949 
bis 

1957 

1958 
bis 

1968 

1969 
bis 

1978 

1979 
bis 

1990 

1991 
bis 

2001 

2002 
bis 

2013 

2014 
bis 

2020 

2021 
bis 

4/2025 

Insge-
samt 

Wohnungs-
größe 

  A B C D E F G H I J 

25 bis unter 
45 m² 

1 338 145 223 398 144 61 55 3 13 12 1.392 

45 bis unter 
65 m² 

2 714 499 432 1.057 258 85 83 58 53 22 3.261 

65 bis unter 
85m² 

3 422 241 115 497 256 72 50 43 55 18 1.769 

85 m² und 
mehr 

4 305 80 28 56 93 34 18 29 48 15 706 

Insgesamt   1.779 965 798 2.008 751 252 206 133 169 67 7.128 

 

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel wurde festgelegt, dass die Felder, 

die eine Feldbesetzung von unter zehn Mietdaten aufweisen, im Lübecker Mietspiegel 

2025 nicht ausgewiesen werden. Dadurch werden für ein Tabellenfeld keine Miet-

kennwerte ausgewiesen und die enthaltenen drei Mietdaten bei den weiteren Berech-

nungen nicht mehr berücksichtigt. 

Für sieben Felder wurde nur eine Zahl von zehn bis unter 30 Mietdaten erhoben, so-

dass für diese Tabellenfelder nur eine bedingte Aussagekraft vorliegt. Diese sind mit 

einem * markiert. 

Für 32 Tabellenfelder konnte eine Feldbesetzung von 30 oder mehr Mietdaten erzielt 

werden, die eine gesicherte Aussagekraft zulassen. Der Grenzwert für eine gesicherte 

Aussage von 30 und mehr Mietdaten wurde mit dem Arbeitskreis Mietspiegel abge-

stimmt und entspricht den Vorgaben der Mietspiegelverordnung. 

Im Vergleich zum Lübecker Mietspiegel 2023 stieg die Zahl der vollgültigen Tabellen-

felder deutlich an.  
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6.5 Mietenstruktur und Mietenentwicklung 
Gemäß den im Arbeitskreis abgestimmten Auswertungsvorgaben sowie den rechtlich 

vorgeschriebenen Auswertungshinweisen wurden die im Auswertungsdatensatz zur 

Verfügung stehenden 7.123 Mietverhältnisse in Nettokaltmieten pro Quadratmeter 

Wohnfläche umgerechnet und für jedes Tabellenfeld der Lübecker Mietspiegeltabelle 

statistisch ausgewertet.  

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis Mietspiegel wurden dabei, wie in den vorange-

gangenen qualifizierten Lübecker Mietspiegeln, folgende Kennwerte ermittelt und in 

der Tabelle 6.5 ausgewiesen: 

▪ arithmetisches Mittel 

▪ unterer Wert der 2/3-Spanne und oberer Wert der 2/3-Spanne 

▪ Anzahl mietspiegelrelevanter Daten (Feldbesetzung) 
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Tab. 6.5 Mietspiegel der Hansestadt Lübeck 2025 

Wohnungsgröße 25 bis unter  
45 m² 

45 bis unter  
65 m² 

65 bis unter  
85 m² 

85 m² und  
mehr 

Baujahr 1 2 3 4 

bis 1918 A 
10,08 € 

8,00 € - 12,00 € 

8,94 € 

7,18 € - 10,70 € 

8,78 € 

6,95 € - 10,29 € 

8,71 € 

7,11 € – 10,33 € 

1919-1948 B 
9,46 € 

7,62 € - 11,50 € 

8,39 € 

6,90 € – 10,00 € 

8,08 € 

6,71 € – 9,38 € 

8,42 € 

7,00 € – 10,14 € 

1949-1957 C 
8,99 € 

7,23 € – 11,00 € 

8,33 € 

6,78 € – 10,00 € 

8,35 € 

6,59 € – 9,96 € 

7,91 €* 

6,28 € – 9,80 € 

1958-1968 D 
8,76 € 

7,13 €– 10,30 € 

8,01 € 

6,47 € – 9,66 € 

7,85 € 

6,27 € – 9,31 € 

8,31 € 

6,55 € – 10,65 € 

1969-1978 E 
9,25 € 

7,57 € – 10,89 € 

8,55 € 

7,20 € – 9,80 € 

7,40 € 

5,94 € - 8,95 € 

7,47 € 

6,23 € – 9,08 € 

1979-1990 F 
9,14 € 

7,76 € – 11,11 € 

8,81 € 

7,12 € – 10,41 € 

8,02 € 

6,75 € – 9,85 € 

7,99 € 

6,71 € – 10,48 € 

1991-2001 G 
9,51 € 

7,18 € – 11,11 € 

9,49 € 

7,67 € – 11,56 € 

8,70 € 

7,49 € – 9,98 € 

8,92* € 

7,25 € – 10,63 € 

2002-2013 H 
 9,84 € 

8,77 € – 10,69 € 

9,28 € 

8,00 € – 10,53 € 

10,40* € 

8,39 € - 13,07 € 

2014-2020 I 
11,56 €* 

11,14 € – 11,90 € 

10,89 € 

9,78 € – 11,89 € 

12,01 € 

10,00 € – 13,99 € 

12,01 € 

10,57 €- 13,72 € 

2021-4/2025 J 
14,75 €* 

11,05 € – 18,33 € 

14,95 €* 

13,33 € – 16,53 € 

13,31 €* 

12,22 €– 15,08 € 

14,46 €* 

11,96 €- 16,73 € 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* diese Felder haben wegen der geringen Zahl ermittelter Mietwerte (zwischen 10-29)   nur bedingte Aussagekraft. 

Bei Leerfeldern lag für eine verlässliche Aussage keine genügende Anzahl von Mietwerten (weniger als 10) vor. 

Die in den Tabellenfeldern ausgewiesenen arithmetischen Mittel sowie die unteren 

und oberen Werten der 2/3-Spanne beruhen auf den gewichteten Datensätzen. Hier-

bei bilden der untere und obere Spannenwert die mittleren 2/3 der nach der Höhe 

sortierten Mietwerte pro m² Wohnfläche ab. Die jeweils am unteren und am oberen 

Ende befindlichen 1/6 der Mietenverteilung werden zwar bei der Ermittlung des arith-

metischen Mittels verwendet, sind aber nicht mehr Bestandteil der ausgewiesenen 

Spanne. Dies ist das in Deutschland bei der Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln 

übliche und anerkannte Verfahren. 
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Gegenüber dem Lübecker Mietspiegel 2023 kann im Lübecker Mietspiegel 2025 ein 

Anstieg der durchschnittlichen, gewichteten, rechnerischen Nettokaltmiete um 

0,23 Euro je Quadratmeter Wohnfläche (im Folgenden €/m²) bzw. um 2,6 % pro Jahr 

festgestellt werden. Dieses entspricht einer jährlichen Steigerung von 1,3 % und liegt 

damit unterhalb der durchschnittlichen Preissteigerung des Lebenshaltungskostenin-

dex für Deutschland.  

Insgesamt ergibt sich im Lübecker Mietspiegel 2025 eine durchschnittliche Nettokalt-

miete je Quadratmeter Wohnfläche und Monat für eine frei finanzierte Wohnung von 

8,69 Euro. 

Die mittlere Nettokaltmiete besitzt keine Aussagekraft in Bezug auf die individuellen 

Mietverhältnisse. D. h., die ausgewiesene Steigerung zwischen den durchschnittli-

chen Mieten ist nicht auf den Einzelfall übertragbar, hierzu ist die Anwendung des 

Mietspiegels mit der Basistabelle und den ausgewiesenen Ab- und Zuschlägen zwin-

gend erforderlich. Die individuelle ortsübliche Vergleichsmiete für ein konkretes Miet-

verhältnis oder einen Neuvertrag orientiert sich an der im Mietspiegel ausgewiesenen 

Tabelle und den Ab- und Zuschlägen für die Wohnlagen. 

Die mittlere Nettokaltmiete wird aus allen Daten der Erhebung berechnet und ist der 

gewichtete mathematische Mittelwert der mietspiegelrelevanten Wohnungen der in 

der Mietspiegeltabelle ausgewiesenen Werte. Die Gewichtungsgrundlage für die mitt-

lere Nettokaltmiete ist die Feldbesetzung der ausgewiesenen Tabellenfelder (Metho-

denkonstanz zum bisherigen Mietspiegel).  

Die mittlere Nettokaltmiete des aktuellen Mietspiegels ist nur bedingt mit dem letzten 

Mietspiegel vergleichbar. Insbesondere gehen in die aktuelle Datenerhebung Woh-

nungsbestände ein, welche zum Zeitpunkt der letzten Erhebung noch nicht vorhanden 

waren (Neubau). Daneben sind in den letzten Jahren umfassende Modernisierungen 

oder wärmetechnische Verbesserungen an den Gebäuden und Wohnungen vorge-

nommen worden.  
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Tab. 6.6 Vergleich der Mieteckwerte 2023 und 2025  –Nettokaltmiete in € /m²* 
Baujahr bis 

1918 
1919-
1948 

1949-
1957 

1958-
1968 

1969-
1978 

1979-
1990 

1991-
2001 

2002-
2013 

2014-
2020 

 A B C D E F G H I 
Durchschnitt 
2023 
 

8,37 8,23 7,60 7,68 7,35 7,60 8,80 9,26 11,61 

Durchschnitt 
2025 
 

9,08 8,48 8,53 8,12 8,16 8,45 9,25 9,78 11,63 

Veränderung  
absolut  
2023 zu 2021 

0,71 0,25 0,93 0,44 0,81 0,85 0,45 0,52 0,02 

Veränderung  
relativ  
2023 zu 2025 

8,5% 3,0% 12,2% 5,7% 11,0% 11,2% 5,1% 5,6% 0,2% 

* Vergleich nur von Tabellenfeldern, die im Mietspiegel 2025 und 2023 ausgewiesen sind                                        

 

Betrachtet man die Mietpreisentwicklung nach den Baualtersklassen, so kann in den 

drei Baualtersklassen in den Spalten C, E, und F eine überdurchschnittliche Mietpreis-

steigerung zwischen 11 und 12,2 % festgestellt werden. Grund hierfür ist sicherlich 

die voranschreitende energetische sowie die allgemeine Modernisierung in diesen 

Wohnungsbeständen. In den Baualtersklassen der Spalten B und I ergibt sich eine 

deutlich unterdurchschnittliche Mietpreisentwicklung von +3 % bzw. +0,2 %).  

Vor dem Hintergrund der steigenden Baukosten und den gesetzlichen Vorgaben 

ergibt sich im neuesten Neubau die höchste durchschnittliche Miete, allerdings auch 

der geringste Anstieg. 

Tab. 6.7 Durchschnittliches Spannenwerte 2023 und 2025 

Oberer Spannenwert 
der 2/3-Spanne 

Unterer Spannenwert 
der 2/3-Spanne 

Mietspiegel 2025 10,31 € 7,06 € 

Mietspiegel 2023 9,72 € 7,08 € 

Veränderung absolut +0,59 € - 0,02 € 

Veränderung relativ + 3 % pro Jahr - 0,1% pro Jahr 

 

Betrachtet man die Entwicklungen der durchschnittlichen Mietkennwerte des unteren 

und oberen Spannenwertes, so kann festgestellt werden, dass es in der Hansestadt 

Lübeck zu keiner weiteren Ausdifferenzierung der Mietenverteilung gekommen ist. Im 

Durchschnitt steigt der obere Wert der 2/3-Spanne um +0,59 €/m² bzw. 3 % pro Jahr 

und der untere Wert der 2/3-Spanne stagniert mit - 0,02 €/m² bzw. - 0,1 %. Der Span-

nenraum, d. h. die Differenz zwischen dem unteren und dem oberen Wert der 2/3-

Spanne ist von 3,25 €/m² auf 2,64 €/m² gesunken.  
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Der Neuvermietungsanteil im Lübecker Mietspiegel 2025 beträgt rund 58 % und liegt 

damit um einen Prozentpunkt niedriger als beim Mietspiegel 2023 (59 %). In der Regel 

geht man von einer durchschnittliche Fluktuationsquote von rund 10 % aus, wobei 

diese aufgrund regionaler Gegebenheiten niedriger oder höher ausfallen kann. Insge-

samt kann festgestellt werden, dass der Neuvermietungsanteil im Lübecker Mietspie-

gel repräsentativ und ausreichend ist. 

Der Anteil an Neuvermietung, die in den letzten sechs Jahren keine Mieterhöhung 

erhalten haben, betrug im Lübecker Mietspiegel 2025 46 % und sank damit gegen-

über dem Anteil im Lübecker Mietspiegel 2023 von 52 %. 

6.6 Sonderanalysen 

6.6.1 Ab- und Zuschläge für die Wohnlage 
Ergänzend zu den in der Mietspiegeltabelle enthaltenen Wohnwertmerkmalen Art, Be-

schaffenheit, Größe und Ausstattung wurde für das Wohnwertmerkmal „Wohnlage“ 
ein Zu- bzw. Abschlag auf die Mietkennwerte der Mietspiegeltabelle ermittelt. 

Zur Berechnung des Einflusses der Wohnlage wurde eine Regressionsanalyse durch-

geführt. Mit Hilfe dieser statistischen Methode ist es möglich, festzustellen, ob das 

Merkmal Wohnlage einen signifikanten Einfluss auf die Höhe der Nettokaltmiete hat. 

Im Ergebnis der Regressionsanalyse kann, bei einem Nachweis der statistischen Sig-

nifikanz, ein Zu- bzw. Abschlag für die jeweilige Wohnlage berechnet werden. 

Durch die Regressionsanalyse konnte für den Lübecker Mietspiegel 2025, wie auch 

im letzten Mietspiegel, ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Nettokaltmiete 

und der Wohnlage festgestellt werden. 

Tab. 6.8 Zu- und Abschlag Wohnlage 

  2023 2025 

Wohnlage Zu-/Abschlag in Euro je m² 

einfach - 0,67 €/m² - 0,47 €/m² 

gut + 0,79 €/m² + 0,44 €/m² 

 

Im Ergebnis kann für die gute Wohnlage ein Zuschlag von 0,44 €/m² und für die ein-
fache Wohnlage ein Abschlag von - 0,47 €/m² zur ortsüblichen Vergleichsmiete einer 
Wohnung ermittelt werden. Gegenüber dem Mietspiegel 2023 sinkt damit der Faktor 

Wohnlage bei der Mietpreisgestaltung in der Hansestadt, da 2023 ein Zuschlag für die 

gute Wohnlage von 0,79 €/m² und ein Abschlag für die einfache Wohnlage von 
- 0,67 €/m² ermittelt werden konnte. 
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6.6.2 Energetische Gebäudequalität 
Im Rahmen der Neuerstellung wurden im Lübecker Mietspiegel 2025 auch Informati-

onen zur energetischen Gebäudequalität erhoben, die im Mietspiegel 2023 ein Be-

standteil der Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung war. Dabei wurden wie im 

Mietspiegel 2023 im Rahmen der Vermieter:innenbefragung die Energiekennwerte er-

hoben. Hierbei erfolgte eine Differenzierung nach Energiebedarf, Primärenergiebe-

darf und Verbrauchskennwert. Die Erhebung einzelner Maßnahmen an verschiede-

nen Bauteilen (Dach, Fenster u. ä.) wurde vom Arbeitskreis Mietspiegel verworfen. 

Die Datenerhebung der Energiekennwerte erfolgte nur bei Vermieter:innen, da Mie-

ter:innen in der Regel keine Informationen vorliegen. Insgesamt konnten für 2.281 

Wohnungen Energiekennwerte erhoben werden. Für einige Wohnungen konnten so-

wohl Energiekennwerte der Bedarfs- als auch der Verbrauchsausweise erhoben wer-

den. Dabei ergab sich folgende Verteilung. 

Tab. 6.9 Verteilung der Energiekennwerte 

Energiekennwert Anzahl Daten 

Energiebedarfskennwert 2.281 

Primärenergiebedarfskennwert 2.281 

Verbrauchskennwert 1.657 

➔ davon inklusive Warmwasserbereitung 1.010 

➔ davon ohne Warmwasserbereitung 647 
 

Vor dem Hintergrund der Methodenkonstanz erfolgt eine Berücksichtigung der ener-

getischen Gebäudequalität in der Orientierungshilfe. Hierzu wurde eine Datenauswer-

tung in der bisher in der Orientierungshilfe ausgewiesenen Baualtersklassenstruktur 

vorgenommen (vgl. Tabelle 6.8). 

Tab. 6.10 Grenzwerte der energetischen Gebäudequalität für die Orientierungshilfe 

 wohnwertmindernd wohnwerterhöhend 
Baujahre 

MSP 2023 
in 

kWh/(m²a) 

Ergebnis 
2025 

in 
kWh/(m²a) 

Ergebnis 
2025 

gerundet 
in 

kWh/(m²a) 

MSP 2023 
in 

kWh/(m²a) 

Ergebnis 
2025 

in 
kWh/(m²a) 

Ergebnis 
2025 

gerundet 
in 

kWh/(m²a) 
bis 1968 160 158,5 160 90 82,3 85 

1969 bis 1990 165 137,0 140 90 88,3 90 

1991 bis 2001 125 134,0 135 80 84,0 85 

2002 bis 4/2025 95 84,5 85 55 39,7 40 
  

Auf Beschluss des Arbeitskreises werden die Ergebnisse der Auswertung für eine An-

passung der Orientierungshilfe herangezogen. Die Energiekennwerte werden ent-

sprechend den Ergebnissen der Datenauswertung angepasst. Die Energiekennwerte 
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der Baualtersklasse „1990 bis 2001“ bleiben bestehen, da die Auswertungsergebnisse 
eine unplausible Entwicklung ergeben haben. 
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7 ORIENTIERUNGSHILFE ZUR SPANNEN-
EINORDNUNG 

Im Lübecker Mietspiegel 2025 wird neben der Mietspiegeltabelle und den Zu- und 

Abschlägen auch eine Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung ausgewiesen. 

Die Orientierungshilfe gehört nicht zum qualifizierten Teil des Lübecker Mietspiegels. 

Die im Mietspiegel ausgewiesenen Mietpreisspannen sind erforderlich, weil Wohnun-

gen über die in den Tabellen ausgewiesenen Merkmale Alter, Größe, Lage und Aus-

stattung hinaus weitere Unterschiede aufweisen können. In der weit überwiegenden 

Zahl der Fälle können die besonderen Nach- und Vorteile einer Wohnung im Rahmen 

der Spannen des Mietspiegels berücksichtigt werden. Im Ausnahmefall kann die orts-

übliche Vergleichsmiete, z. B. beim Zusammentreffen einer Vielzahl von wohnwerter-

höhenden oder von wohnwertmindernden Merkmalen sowie unter Berücksichtigung 

der Zu-/Abschläge für die Wohnlage, auch außerhalb der in der Mietspiegeltabelle 

ausgewiesenen Mietspanne liegen. 

Mängel bei der Standardausstattung können durch zusätzliche Ausstattungen ausge-

glichen werden. Die Miethöhe kann zudem von weiteren Merkmalen abhängig sein, 

die in der Tabelle nicht ausgewiesen sind. Die in der Mietspiegelbroschüre ausgewie-

sene Orientierungshilfe zur Spannenneinordnung soll die Einordnung der Wohnung in 

die ausgewiesene Mietpreisspanne erleichtern.  

7.1 Überprüfung einzelner Ausstattungs-
merkmale 

Im Rahmen der Erhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 wurden einige wenige Aus-

stattungsmerkmale überprüft. Nachfolgend sind die Ergebnisse differenziert nach der 

bisher im Lübecker Mietspiegel aufgeführten Differenzierung „bis 1957“ und „ab 1958“ 
ausgewiesen sowie die Entscheidung des Arbeitskreises Mietspiegel bezüglich des 

Umgangs mit den Wohnwertmerkmale. 

Neben den in der Tabelle 7.1 aufgeführten Ausstattungsmerkmalen wurde auch über-

prüft, ob die Wohnung über eine zentrale Wasserversorgung oder einen Durchlaufer-

hitzer oder Boiler verfügt. Hier zeigt sich, dass die Mietwohnungen in der Hansestadt 

Lübeck überwiegend über eine zentrale Warmwasserversorgung verfügen. In den 

restlichen Wohnungen wird die Warmwasserversorgung über einen Durchlauferhitzer 

oder einen Boiler ermöglicht. 

Daneben zeigt die Datenerhebung auch, dass über die Hälfte aller Wohnungen in 

Lübeck über einen Breitbandkabel- oder Multimediaanschluss verfügen. Dieses wird 
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sich vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung und den gesetzlichen 

Anpassungen in Deutschland zukünftig voraussichtlich noch ausweiten. 

Tab. 7.1 Analyse der Ausstattungsmerkmale – Anteil „vorhanden“ in Prozent 

Ausstattungsmerkmal bis 1957 ab 1958 
Einbauküche 78% 76% 

Kühlschrank 49% 40% 

Geschirrspülmaschine 18% 15% 

Glasfaseranschluss 11% 11% 

stufenloser Zugang zum Haus 2% 3% 

bodentiefe Dusche 6% 5% 

Bad mindestens 7 m² groß 32% 38% 

alle Türen mindestens 90 cm breit 20% 17% 

ebener Zugang zum Balkon bzw. zur Terrasse 16% 15% 

Heizung mit erneuerbaren Energiequellen 1% 1% 

    

7.2 Überarbeitung der Orientierungshilfe 
Die Orientierungshilfe gliedert sich im Lübecker Mietspiegel 2025 in die fünf Merkmal-

gruppen: 

▪ Bad/WC 

▪ Küche 

▪ Wohn- und Schlafräume 

▪ Wohnanlage/Wohnumfeld 

▪ Energetische Gebäudequalität 

 

Die fünf Merkmalsgruppen werden durch beispielhafte Aufzählung von Ausstattungs-

merkmalen der Wohnung bzw. des Gebäudes charakterisiert. Neben den in der Ori-

entierungshilfe aufgeführten Merkmalen gibt es weitere wohnwertmindernde und 

wohnwerterhöhende Ausstattungsmerkmale. Die einzelnen Wohnwertmerkmale sind 

nicht gleichwertig, können also zu einer geringeren oder höheren Abweichung führen. 

Überwiegen die positiven oder negativen Merkmale anzahlmäßig innerhalb einer 

Gruppe, ist ein Zu- oder Abschlag gerechtfertigt. Innerhalb einer einzelnen Merkmal-

gruppe kann es im Ergebnis also nur zu einem Zuschlag oder zu einem Abschlag 

kommen. 
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Für jede Merkmalgruppe wird ein Prozentsatz ausgewiesen. Der genannte Prozent-

satz ist der Anteil am Unterschiedsbetrag zwischen dem Mittelwert und dem Span-

nenoberwert oder Spannenunterwert. Die Ergebnisse der vier Merkmalgruppen wer-

den gegeneinander aufgerechnet. 

Der Arbeitskreis Mietspiegel einigte sich auf die Beibehaltung der bisherigen Syste-

matik für den Lübecker Mietspiegel 2023: 

Merkmalgruppe 1: Bad/WC     bis zu 20 % 

Merkmalgruppe 2: Küche     bis zu 20 % 

Merkmalgruppe 3: Wohn- und Schlafräume   bis zu 20 % 

Merkmalgruppe 4 Wohnanlage/Wohnumfeld   bis zu 20 % 

Merkmalgruppe 5 Energetische Gebäudequalität  bis zu 20 % 

 

Wie im Arbeitskreis Mietspiegel beschlossen werden die Grenzwerte für die Energe-

tische Gebäudequalität in der Merkmalgruppe auf Basis der Ergebnisse der Daten-

auswertung (vgl. Tabelle 6.9) angepasst. 

Nachfolgend ist die neue Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung des Lübecker 

Mietspiegels 2025 mit allen durch den Arbeitskreis Mietspiegel beschlossenen Ände-

rungen aufgeführt.   
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Tab. 7.2 Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung im Lübecker Mietspiegel 2025 

wohnwertmindernd (-) wohnwerterhöhend (+) 

Merkmalgruppe 1: Bad/WC 

    

Kein Handwaschbecken  Badewanne und Dusche vorhanden  

Keine Badewanne und keine Dusche   WC vom Bad getrennt  

Dielenfußboden im Bad   Doppelhandwaschbecken,   

Keine Warmwasserbereitung  zweiter Waschtisch  

Keine Entlüftung  zweites WC  

Nicht beheizbar    

Sonstiges .................................  Sonstiges .................................  

Merkmalgruppe 2: Küche 

    

Nicht beheizbar  Besondere Ausstattung  

(z.B. Kühlschrank, Geschirrspülmaschine) 

 

Kein Spülbecken    

Keine Warmwasserbereitung    

Keine Entlüftung    

Sonstiges .................................  Sonstiges .................................  

Merkmalgruppe 3: Wohn- und Schlafräume 

    

Kein nutzbarer Balkon  Aufwendige Decken- und Wandverkleidung  

Einzelne Räume nicht beheizbar  Großer, geräumiger Balkon, Loggia, Terrasse 

oder Wintergarten  

(Nutzfläche > 7 qm, Tiefe > 1,50 m) 

 

Kein Abstellraum in der Wohnung oder kein Mie-

terkeller oder -boden 

 Einbauschränke  

(sofern sie nicht Abstellräume ersetzen) 

 

Schlechter Schnitt (z.B. mehr als ein gefangenes 

Zimmer) 

 Hochwertiger Bodenbelag  

(z.B. Parkett, Dielen) 

 

Keller- oder Souterrainwohnung    

Keine Stellplatzmöglichkeit für eine Waschma-

schine innerhalb/außerhalb der Wohnung vorhan-

den 

   

Sonstiges .................................  Sonstiges .................................  
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wohnwertmindernd (-) wohnwerterhöhend (+) 

Merkmalgruppe 4: Wohnanlage/Wohnumfeld 

    

Lage an einer Straße mit sehr hoher Verkehrsbe-
lastung (überwiegende Zahl der Wohn- und 
Schlafräume) 

 Lage an einer besonders ruhigen Straße  
(überwiegende Zahl der Wohn- und Schlaf-
räume) 

 

Keine Trockenmöglichkeit (Trockenraum, Stell-
platz für Trockner) vorhanden 

 Gemeinschaftswaschmaschine  

Beeinträchtigung durch Geräusche und/oder Ge-

rüche (Gewerbe) 
 Glasfaseranschluss  

Schlechter Instandsetzungszustand des Gebäu-
des (z.B. große Putzschäden, erhebliche Schäden 
an der Dacheindeckung, dauernde Durchfeuch-

tung des Mauerwerks) 

 Fahrstuhl (bei Gebäuden bis zu 5 Geschos-
sen) 

 

Starke Renovierungsbedürftigkeit des Treppen-
hauses 

 Einzelgarage/Tiefgarage/Stellplatz  

  Barrierearme Haus- und Wohnungsgestaltung 
(mind. stufenloser Zugang zum Haus und der 
Wohnung sowie bodentiefe Dusche) 

 

Sonstiges .................................  Sonstiges .................................  

Merkmalgruppe 5: Energetische Gebäudequalität 

    

Energiekennwert größer als   Energiekennwert kleiner als   

160 kWh/(m²a) Baujahr bis 1968  85 kWh/(m²a) Baujahr bis 1968  
140 kWh/(m²a) Baujahr 1969 bis 1990  90 kWh/(m²a) Baujahr 1969 bis 1990  
125 kWh/(m²a) Baujahr 1991 bis 2001  80 kWh/(m²a) Baujahr 1991 bis 2001  
  85 kWh/(m²a) Baujahr 2002 bis 2025  40 kWh/(m²a) Baujahr 2002 bis 2025  

  Besondere Verfahren der Wärmegewinnung 
(z. B. Kraftwärmekopplungsanlage, kontrol-
lierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewin-
nung)  

 

  Aufwändige Wärmedämmfassade  
(z. B. Echt-Klinkerfassade) 

 

  Thermische Solaranlage für Heizung und/oder 
Warmwasser 

 

  Solar- und/oder Photovoltaikanlage zur  
Stromerzeugung (ohne gewerbliche Nutzung) 

 

Sonstiges .................................  Sonstiges .................................  

Bei Wohnungen, die in gestaltungs- und/oder denkmalgeschützten Gebäuden gelegen sind, werden die 

wohnwertmindernden Merkmale zur energetischen Beschaffenheit nicht berücksichtigt, wenn die Umsetzung 

von energetischen Sanierungen gegen gestaltungs- und/oder denkmalschutzrechtliche Vorgaben verstoßen 

würde oder deren Umsetzung durch entsprechende rechtliche Auflagen unverhältnismäßig (teuer) wäre. 
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8 MIETSPIEGELBROSCHÜRE 
Neben der Mietpreisübersicht gehört zum qualifizierten Mietspiegel ein Erläute-

rungstext, der die sachgerechte Handhabung der veröffentlichten Kennwerte darstellt. 

Hierzu zählen u. a. 

▪ der Zweck, die rechtlichen Grundlagen und der Geltungsbereich des qualifizier-

ten Mietspiegels, 

▪ die Begriffsbestimmungen der Wohnwertkriterien und des Mietbegriffs, 

▪ der Aufbau der Mietspiegeltabelle, 

▪ die Anwendung des Mietspiegels, inklusive eines Berechnungsbeispiels. 

 

Auf Grundlage der Mietspiegelbroschüre des Lübecker Mietspiegels 2023 erfolgte von 

FUB IGES eine Aktualisierung der Mietspiegelbroschüre 2025 um die aktuellen Miet-

kennwerte und die Ab- und Zuschläge für die Wohnlage. Daneben wurde das Wohn-

lagenverzeichnis auf Basis der Ergebnisse der statistischen Berechnungen aktuali-

siert. 
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9 SITZUNGEN ARBEITSKREIS 
MIETSPIEGEL 

Zur Erstellung des Lübecker Mietspiegels 2025 hat der Arbeitskreis Mietspiegel ins-

gesamt zweimal getagt. 

Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Erhebung wurden durch den Ar-

beitskreis Mietspiegel begleitet. In diesem wirkten neben den Vertretenden der Stadt-

verwaltung des Fachbereiches Soziale Sicherung und von FUB IGES Vertretenden 

folgende Verbände, Institutionen und Interessenvertreter mit: 

Als Vertreter:innen der Mieter:inneninteressen: 

▪ Deutscher Mieterbund Mieterverein Lübeck e.V. 

 

Als Vertreter:innen der Vermieter:inneninteressen: 

▪ Bezirksarbeitsgemeinschaft Süd-Ost  

im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

▪ Haus- und Grundbesitzerverein Lübeck e.V. (Haus & Grund) 

 

Sonstige Institutionen und Personen: 

▪ Seniorenbeirat 

▪ Behindertenbeauftragter 

▪ Gutachterausschuss für Grundstückswerte  

▪ Bereich Logistik, Statistik und Wahlen der Hansestadt Lübeck 

▪ Vertreter der in der Lübecker Bürgerschaft vertretenen Fraktionen 

 

Die Mitwirkung bezog sich auf methodische und rechtliche Fragestellung, wie etwa 

die Methodik der Datenerhebung sowie die Auswertung und Interpretation der Daten. 

Den Mitwirkenden wurden alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt, sodass 

eine effektive und zielgerichtete Zusammenarbeit möglich war. Im kommenden Ab-

schnitt werden zentrale Ergebnisse der Diskussionen aufgeführt. 
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Am 05. Juni 2025 fand die 1. Arbeitskreissitzung gemeinsam mit der FUB IGES statt. 

FUB IGES stellte wichtige Rahmenbedingungen vor, die für die Neuerstellung des 

Lübecker Mietspiegels in diesem Jahr Relevanz haben. 

Herr Hühn erläutert das geänderte Erhebungsverfahren und weist auf die neue Me-

thode zur Datenerhebung „Online-First“ hin. Dieses Verfahren wurde bereits in vielen 

anderen Städten erfolgreich eingesetzt und spart Kosten und Ressourcen. Es wird im 

Erstanschreiben lediglich das Schreiben der Stadt mit allen notwendigen Erläuterun-

gen versendet. Die Befragten erhalten einen Link zum Online-Fragebogen sowie eine 

Fragebogenkennung zum Login. Im Rahmen der Nachfassaktion werden dann auch 

die Papier-Fragebogen versendet. 

Es wurde beschlossen, dass im ersten Anschreiben auf die Teilnahmepflicht aufmerk-

sam gemacht werden soll und im Nachfassschreiben ein Hinweis auf ein mögliches 

Bußgeld gegeben werden soll. 

Für die Datenerhebung wurde der 1. Mai 2025 als Stichtag festgelegt. Nach dieser 

Festlegung wurde auf die Herausforderung bei der Terminierung des Erhebungszeit-

raumes aufmerksam gemacht und darauf, dass die Termine der Ferien bei der Fest-

legung des Befragungszeitraumes beachtet werden sollten. Schließlich sprach sich 

die Runde für einen Befragungsbeginn im August aus.  

Hinsichtlich der Broschüre und diesem Bericht wurde beschlossen, dass sich an den 

vorherigen Unterlagen orientiert werden sollte. Die Broschüre soll als PDF-Datei zur 

Verfügung gestellt werden. Eine ausgedruckte Broschüre sollte es, wenn überhaupt, 

nur in einer geringen Stückzahl geben. 

Der zweite und letzte Arbeitskreis mit Teilnahme der FUB IGES fand am 16.02.2026 

statt. Im Rahmen der Arbeitskreissitzung wurden die Ergebnisse zum neuen Lübecker 

Mietspiegel vorgestellt und vom Arbeitskreis Mietspiegel akzeptiert.  

Durch die Teilung der bisherigen neusten Baualtersklasse „2014 bis 4/2023“ kommt 
es in der Baualtersklasse „2014 bis 2020“ teilweise zu Senkungen, währen die Miet-
kennwerte in der neuen Baualtersklasse „2021 bis 4/2025“ sehr hoch ausfallen. Herr 
Hühn weist daraufhin, dass im Mietspiegel Lübeck sich die Baualtersklasseneinteilung 

an gesetzlichen Änderungen orientiert. Die gesetzliche Verschärfung des energeti-

schen Gebäudezustands im Jahr 2021 haben hohe Baukosten zur Folge gehabt. 

Diese drücken sich in den hohen neuen Mietkennwerten aus. Durch die Fallzahlen 

des Datenrücklaufs ist es möglich, eine neue Baualtersklasse auszuweisen. 

Der Arbeitskreis diskutierte die Einführung der neuen Baualtersklasse vor dem Hin-

tergrund der geringen Fallzahl und den hohen Mietkennwerte, bei denen es sich im 

Wesentlichen um Neuverträge handelt. Die Mitglieder des Arbeitskreises stimmen ein-

heitlich für die neue Baualtersklasse. 

FUB IGES erläutert, dass die Rahmenbedingungen für die Erstellung eines qualifizier-

ten Tabellenmietspiegels eine Mindestbesetzung von zehn Mietwerten pro Tabellen-
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feld und 30 Mietwerten pro Tabellenfeld für eine valide Aussage vorsehen. Ein Abwei-

chen von dieser Vorgabe sieht FUB IGES als möglichen rechtlichen Angriffspunkt des 

qualifizierten Mietspiegels. Daher empfiehlt FUB IGES eine Kennzeichnung („bedingt 
Aussagekraft“) der Tabellenfelder mit zehn bis 29 Datensätze aufgrund der geringeren 

Zahl der ermittelten Mietwerte, anstatt wir bisher zehn bis 14 Mietwerte. Der Arbeits-

kreis folgt der Empfehlung. 

Auf Basis der Auswertungsergebnisse wurden die Zu- und Abschläge für die gute und 

einfache Wohnlage von FUB IGES vorgestellt und vom Arbeitskreis einhellig gebilligt. 

Am Ende der Arbeitskreissitzung wurden die Ergebnisse der Analyse zur energeti-

schen Gebäudequalität vorgestellt, welche von den Mitgliedern des Arbeitskreises zur 

Kenntnis genommen werden. Die Ergebnisse wurden zur Aktualisierung der Orientie-

rungshilfe herangezogen. 

Der Mietspiegel Lübeck 2025 und die Mietspiegelbroschüre wurden anschließend ein-

vernehmlich von den Arbeitskreismitgliedern anerkannt.  
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ANLAGEN 
▪ Erstanschreiben Mietende 

▪ Screening-Fragebogen Mietende 

▪ Erinnerungsschreiben Mietenden 

▪ Hauptfragebogen Mietende 

▪ Erstanschreiben Vermietende 

▪ Erinnerungsschreiben Vermietenden 

▪ Fragebogen Vermietenden 

 



Telefon: (0451) 115 Konten der Hansestadt Lübeck: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

Unsere Sprechzeiten: Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230 DE 135082828 

Montag  Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222  

Dienstag  Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL Busanbindung: 

Donnerstag  Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU Buslinie(n): 2; 7; 16 und 26 

     Haltestelle(n): Verwaltungszentrum Mühlentor 

nach Vereinbarung   

Internet: www.luebeck.de Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck Bitte benutzen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel 
    

    

. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

 

 
 

Hansestadt Lübeck  2.500.7  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bereich: Soziale Sicherung 

 Gebäude: Kronsforder Allee 2-6 

 Auskunft: Frau Karin Glosch 

 Zimmer: 1.056 Haus Kronsforde 

 Tel. (0451) 122-6417 

 Fax (0451) 122-6497 

 e-mail: karin.glosch@luebeck.de 

 Ihr Zeichen: - 

 Ihre Nachricht vom: - 

 Mein Zeichen: Gl 

 Datum: xx.10.2025

 

 

Lübecker Mietspiegel 2025 
Befragung der Mieter:innen 

Fragebogenkennung: 
 
Guten Tag, 

 
die Hansestadt Lübeck erstellt den Mietspiegel 2025. Er soll im Februar 2026 veröffentlicht 

werden. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. 
 

Wir haben aus den Datenbeständen des Ordnungsamtes der Hansestadt Lübeck eine 
Zufallsstichprobe gezogen. Die Wahl ist dabei auch auf Sie gefallen. Für die Erstellung des 
neuen Lübecker Mietspiegels möchten wir von Ihnen und weiteren Mieter:innenhaushalten 

und Vermieter:innen Daten erheben.  
 

Der Mietspiegel ist die wichtigste Orientierungshilfe für Mieter:innen und Vermieter:innen bei 

der Vereinbarung der Miete. In der Praxis hat sich der Mietspiegel seit Jahren bewährt und 

sorgt für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt. Die Hansestadt Lübeck hat das Institut FUB 

Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH aus Hamburg mit der Mietspiegelerstellung 2025 

beauftragt. FUB ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das bereits in der 

Vergangenheit eine Reihe von qualifizierten Mietspiegeln erstellt hat. 

 

Die Arbeiten am Mietspiegel werden unterstützt und begleitet durch den Arbeitskreis 

Mietspiegel. Darin wirken unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen der 

Lübecker Bürgerschaft, des Mietervereins Lübeck e.V., des Haus- und Grundbesitzervereins 

Lübeck e.V., der Interessenvertretungen der Lübecker Wohnungsunternehmen; der 

Bezirksarbeitsgemeinschaft Süd-Ost im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

und der Hansestadt Lübeck mit. 
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Wir bitten Sie, den Fragebogen zum Mietspiegel über das Internet auszufüllen. Sie können an der 
Befragung bequem mit dem Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Der Online-

Fragebogen ist nachhaltiger, schneller und außerdem weniger fehleranfällig als die Papier-
Version.  
 

Gehen Sie dazu auf https://luebeck.mietendenbefragung.online  
und melden Sie sich mit Ihrer persönlichen Fragebogenkennung an, die 

Sie in der Betreffzeile finden.  
 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Fragebogenkennung nur ein 
einziges Mal anmelden können. Mithilfe des Links oder des QR-Codes 
gelangen Sie direkt zum Online-Fragebogen.  

 
Füllen Sie den Fragebogen bitte bis zum 14. November 2025 aus. 

 
Wenn Sie nicht über den Online-Fragebogen teilnehmen, erhalten Sie in ca. vier Wochen den 
Fragebogen in Papier sowie einen bereits adressierten, gebührenfreien Rückumschlag, mit 

welchem Sie den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden können. 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Hotline FUB-IGES, Tel. 040/280810-40 oder  
per E-Mail: mietspiegel.luebeck@fub.iges.com 

 
Wir haben aus den Datenbeständen des Bereiches Melde- und Gewerbeangelegenheiten der 
Hansestadt Lübeck eine Zufallsstichprobe gezogen. Die Wahl ist dabei auch auf Sie gefallen. Für 

die Erstellung des neuen Lübecker Mietspiegels möchten wir von Ihnen und weiteren 
Mieter:innenhaushalten und Vermieter:innen Daten erheben. 

 
Die Teilnahme an der Befragung ist nach dem Mietspiegelreformgesetz, das am 01.07.2022 in 
Kraft getreten ist, verpflichtend. Nur durch eine hohe Beteiligung und Mithilfe wird eine 

repräsentative Abbildung des Lübecker Mietgefüges erst möglich. 
 

Zur Gewährleistung des Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich 
behandelt und die Daten anonymisiert. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre 

Person oder Ihre Adresse gezogen werden. Die Erhebung dient ausschließlich der Erstellung 
des Lübecker Mietspiegels für die Hansestadt Lübeck und der Ermittlung der angemessenen 
Kosten für die Unterkunft.  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Pia Steinrücke Thorsten Hühn 
Hansestadt Lübeck Bereichsleiter 

Senatorin für Wirtschaft und Soziales  FUB 
   Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH 
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FUB IGES Wohnen+Immob il ien+Umwel t GmbH Adenaueral lee  28·  20097 Hamburg  
 
 

Vorname Nachname  
Adresse 
PLZ Ort 
 
Fragebogenkennung: 123456 

 
Die Erhebung zum Lübecker Mietspiegel 2025 richtet sich an Mieter:innen. 

Die Teilnahme an der Befragung zum Mietspiegel der Stadt Lübeck ist seit dem 1.7.2022 gemäß Artikel 

238 § 2 EGBGB verpflichtend. Die Angaben müssen vollständig und korrekt gemacht werden. 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen: 

Frage    Ja Nein 

1 Sind Sie Eigentümer:in der Wohnung und bewohnen Sie diese selbst? 
(Aufgrund der Datengrundlage können selbstnutzende Eigentümer:innen in der Stichprobe ent-
halten sein. Falls Sie das betrifft, kreuzen Sie bitte „Ja“ an und senden den Fragebogen zurück.) 

 □  □  

2 Liegt Ihre Wohnung in einem Wohngebäude mit weniger als drei Wohnungen? 

(Z. B. Einfamilien-, Zweifamilien- oder Reihenhaus) 
 □  □  

3 Sind Sie Untermieter:in (also nicht Hauptmieter:in) der Wohnung?  □  □  

4 Gehört Ihre Wohnung oder das Gebäude z. B. einer/einem Freund:in, Angehörigen oder 
näheren Verwandten von Ihnen oder einem Haushaltsmitglied und zahlen Sie deshalb 
eine niedrigere Miete (Gefälligkeitsmiete)? 

 □  □ 
 

5 Ist Ihre Wohnung ein Teil eines Wohnheimes, eines sonstigen Heimes oder einer heimähn-
lichen Unterkunft? 

 □  □  

6 Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine Werk-, Dienst-, Landesbediensteten- oder 
Bundesbedienstetenwohnung? 

 □  □  

7 Haben Sie Ihre Wohnung oder einen Teil der Wohnung gemäß Mietvertrag zu  
gewerblichen Zwecken angemietet? 

 □  □  

8 Haben Sie Ihre Wohnung als möblierte oder teilmöblierte Wohnung gemietet?  
(Nicht gemeint sind Einbauküchen, Küchenmöbel und/oder Einbauschränke o. ä.) 

 □  □  

9 Ist die Wohnfläche Ihrer Wohnung kleiner als 25 m²?  □  □  

 

10 Wann ist laut Mietvertrag der Mietbeginn Ihrer Wohnung? 
         Monat und Jahr:     

 Falls Sie das genaue Datum nicht wissen, haben Sie Ihre Wohnung  
seit dem 01. Mai 2019 angemietet? 

 □  □  

11 Wann wurde Ihre Grundmiete/Nettokaltmiete zuletzt verändert? 
(Nicht gemeint sind Änderungen der Betriebs-/Nebenkostenvorauszahlungen.) 
         Monat und Jahr:     

 Falls Sie das genaue Datum nicht wissen, wurde die Grundmiete/Nettokaltmiete 
seit dem 01. Mai 2019 verändert?  

 □  □  

 
 
Beachten Sie bitte auch die Rückseite des Fragebogens. bitte wenden 
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12 Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung laut Mietvertrag oder der letzten 
Mietänderungserklärung? 

 25 m² bis unter 45 m²  □ 65 m² bis unter 85 m²  □ 

 45 m² bis unter 65 m²  □ 85 m² und mehr  □ 

  

13 Wann ist die Wohnung das erste Mal bezugsfertig geworden?  

(Baujahr des Gebäudes oder bei nachträglich errichteter Wohnung, z. B. Dachgeschossausbau, Baujahr 
der Wohnung) 

 bis Ende 1918  □ 1969 bis 1978  □ 2014 bis 2020  □ 

 1919 bis 1948  □ 1979 bis 1990  □ 2021 bis 2025  □ 

 1949 bis 1957  □ 1991 bis 2001  □ unbekannt  □ 

 1958 bis 1968  □ 2002 bis 2013  □  
 

Wir werden zur Terminvereinbarung das persönlichen Hauptinterviews für die Mietspiegelerhebung Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen.  

Im persönlichen Hauptinterview wird nach dem Mietbeginn und Mietänderung sowie, Größe, Baujahr, Ausstat-

tung und der Miethöhe Ihrer Wohnung im Mai 2025 gefragt. 

Sie können sich die Arbeit erleichtern, wenn Sie z. B. Mietverträge, Unterlagen zur letzten Mieterhöhung sowie 

zu etwaigen Modernisierungsmaßnahmen und Betriebskostenabrechnungen hinzuziehen. Je genauer Sie die 

Fragen beantworten, desto exakter können wir die ortsüblichen Vergleichsmieten berechnen. 

Falls Sie Frage haben oder sich rückversichern möchten, kontaktieren Sie FUB IGES gerne unter:  
Tel. 040-280810-40 oder E-Mail: mietspiegel.luebeck@fub.iges.com  

Alle Kontaktdaten finden Sie auch im beiliegenden Anschreiben. 

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 
Über die Datenverarbeitung und meine Rechte als von der Befragung betroffene Person werde ich auf der Inter-
netseite der Hansestadt Lübeck unter http://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/index/ informiert. 
 
Nach Fertigstellung des Mietspiegels werden die Fragebögen ordnungsgemäß vernichtet. 
 

Sehr geehrte Mieter:innen, 

damit unser Interviewer leichter Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann, bitten wir Sie, uns Ihre Kontaktdaten zur Ver-
fügung zu stellen. 

Telefonnummer  
(tagsüber) 

 

Telefonnummer  
(abends) 

 
 

Mobiltelefonnummer 
 
 

Wann können wir Sie am 
besten erreichen? 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit!  

Senden Sie uns den Fragebogen bitte möglichst schnell im beiliegenden Briefumschlag zurück. 

Die Portokosten werden von uns übernommen! 
 



Telefon: (0451) 115 Konten der Hansestadt Lübeck: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

Unsere Sprechzeiten: Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230 DE 135082828 

  Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222  

Dienstag 

                                    mit Termin 

Donnerstag 

Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL Busanbindung: 

Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU Buslinie(n): 2; 7; 16 und 26 

     Haltestelle(n): Verwaltungszentrum Mühlentor 

nach Vereinbarung   

Internet: www.luebeck.de Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck Bitte benutzen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel 
    

    

. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

 

 
 

Hansestadt Lübeck  2.500.7  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bereich: Soziale Sicherung 

 Gebäude: Kronsforder Allee 2-6 

 Auskunft: Frau Karin Glosch 

 Zimmer: 1.056 Haus Kronsforde 

 Tel. (0451) 122-6417 

  e-mail: karin.glosch@luebeck.de 

 Ihr Zeichen: - 

 Ihre Nachricht vom: - 

 Mein Zeichen: Gl 

 Datum: xx.12.2025

 

 

Lübecker Mietspiegel 2025 

Befragung der Mieter:innen - Erinnerungsschreiben 
 

Guten Tag, 
 
die Hansestadt Lübeck erstellt den Mietspiegel 2025. Er soll im Februar 2026 veröffentlicht 

werden. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. 
 

Wir hatten Sie Mitte November informiert und Sie um Ihre Teilnahme gebeten. 
Bedauerlicherweise sind Sie unserer Datenanfrage bisher noch nicht nachgekommen oder Sie 

haben den Papierfragebogen angefordert. 
 
Sie erhalten daher heute erneut Post von uns mit dem Hinweis, den Fragebogen auszufüllen. 

 
Nach dem Mietspiegelreformgesetz, das am 01. Juli 2022 in Kraft getreten ist, besteht die 

Auskunftspflicht für die Befragten. Wird die Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig oder 
nicht vollständig erteilt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße 
von bis zu fünftausend Euro geahndet werden kann. 

 
Sollten Sie bereits geantwortet haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. 

 

Die Arbeiten am Mietspiegel werden unterstützt und begleitet durch den Arbeitskreis 

Mietspiegel. Darin wirken unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen der 

Lübecker Bürgerschaft, des Mietervereins Lübeck e.V., des Haus- und Grundbesitzervereins 

Lübeck e.V., der Interessenvertretungen der Lübecker Wohnungsunternehmen; der 

Bezirksarbeitsgemeinschaft Süd-Ost im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

und der Hansestadt Lübeck mit. 
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Wir bitten Sie, den Fragebogen zum Mietspiegel über das Internet auszufüllen. Sie können an der 
Befragung bequem mit dem Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Der Online-

Fragebogen ist nachhaltiger, schneller und außerdem weniger fehleranfällig als die Papier-
Version.  
 

Gehen Sie dazu auf https://luebeck.mietendenbefragung.online  
und melden Sie sich mit Ihrer persönlichen Fragebogenkennung an, die 

Sie in der Betreffzeile finden.  
 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Fragebogenkennung nur ein 
einziges Mal anmelden können. Mithilfe des Links oder des QR-Codes 
gelangen Sie direkt zum Online-Fragebogen.  

 
Füllen Sie den Fragebogen bitte bis zum 22. Dezember 2025 aus. 

 
Wenn Sie nicht über den Online-Fragebogen teilnehmen wollen oder können, nutzen Sie den 
beiliegenden Fragebogen in Papier sowie den bereits adressierten, gebührenfreien 

Rückumschlag, mit welchem Sie den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden können. 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Hotline mit der Telefonnummer 040/280810-40 
oder  

per E-Mail: mietspiegel.luebeck@fub.iges.com 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist nach dem Mietspiegelreformgesetz, das am 01.07.2022 in 

Kraft getreten ist, verpflichtend. Nur durch eine hohe Beteiligung und Mithilfe wird eine 
repräsentative Abbildung des Lübecker Mietgefüges erst möglich. 

 
Zur Gewährleistung des Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich 
behandelt und die Daten anonymisiert. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre 

Person oder Ihre Adresse gezogen werden. Die Erhebung dient ausschließlich der Erstellung 
des Lübecker Mietspiegels für die Hansestadt Lübeck und der Ermittlung der angemessenen 

Kosten für die Unterkunft.  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Pia Steinrücke Thorsten Hühn 

Hansestadt Lübeck Bereichsleiter 
Senatorin für Wirtschaft und Soziales  FUB 

   Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH 
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Fragebogenkennung: └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Interviewernr.: └-─┘ 
Lfdnr.:└──--─┘ 

 
 

Filterfragen (Wiederholung, außer Frage 10) 

1 Sind Sie Eigentümer:in der Wohnung und bewohnen Sie diese selbst? 

(Aufgrund der Datengrundlage können selbstnutzende Eigentümer:innen in der Stich-
probe enthalten sein.) 

Ja □ Nein □ 
 

2 Liegt Ihre Wohnung in einem Gebäude mit weniger als drei Wohnungen? 

(Z. B. Einfamilien-, Zweifamilien- oder Reihenhaus.) 
Ja □ Nein □  

3 Sind Sie Untermieter:in (also nicht Hauptmieter:in) der Wohnung?  Ja □ Nein □  

4 Gehört Ihre Wohnung oder das Gebäude z. B. einem Freund:in, Angehörigen oder 
näheren Verwandten von Ihnen oder einem Haushaltsmitglied und zahlen Sie des-
halb eine niedrigere Miete (Gefälligkeitsmiete)? 

Ja □ Nein □ 
 

5 Ist Ihre Wohnung ein Teil eines Wohnheimes, eines sonstigen Heimes oder einer 
heimähnlichen Unterkunft? Ja □ Nein □ 

 

6 Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine Werks-, Dienst-, Landesbediensteten- 
oder Bundesbedienstetenwohnung? Ja □ Nein □ 

 

7 Haben Sie Ihre Wohnung oder einen Teil Ihrer Wohnung gemäß Mietvertrag zu ge-
werblichen Zwecken angemietet? Ja □ Nein □ 

 

8 Haben Sie Ihre Wohnung als möblierte oder teilmöblierte Wohnung gemietet?  
(nicht gemeint sind Einbauküchen, Küchenmöbel und/oder Einbauschränke o. ä.) Ja □ Nein □ 

 

9 Ist die Wohnfläche Ihrer Wohnung kleiner als 25 m²? Ja □ Nein □  

10 Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine mit öffentlichen Mitteln geförderte 
Wohnung (z.B. Sozialwohnung) 

und unterliegt Ihre Wohnung auch gegenwärtig einer Mietpreisbindung und mussten 
Sie bei Bezug der Wohnung einen Wohnberechtigungsschein (WBS) vorlegen? 

Ja □ Nein □ 
 

 

Frage 1   

Wann ist laut Mietvertrag der Mietbeginn Ihrer Wohnung? 
(Beginn des Mietvertrags) 

 

└─┴─┘  
(Monat)

 

 

└─┴─┴─┴─┘ 

(Jahr)
 

Frage 2   

Wann wurde Ihre Netto-Kalt-Miete (Mai 2025) zum letzten Mal geändert?  
(Ausgenommen sind hier reine Änderungen der Betriebskosten gemäß § 560 BGB) 

 

└─┴─┘ 

(Monat)
 

 

└─┴─┴─┴─┘ 

(Jahr)
 

Frage 3   

Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung laut letztem  
Mietvertrag/letzter Mietänderungserklärung?  
(einschließlich Küche, Bad, WC, Flur, Nebenräume in der Wohnung, anrechenbarem 
Balkon bzw. Terrassenflächen und untervermieteter Räume) 

 

 

└─┴─┴─┘, └─┴─┘m² 
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Frage 4   

Welche allgemeinen Ausstattungsmerkmale weist Ihre Wohnung auf? 
(Bitte kreuzen Sie nur an, was vom Vermieter gestellt wird. Eigenleistungen des Mieters gehören nicht dazu.)    Ja Nein 

4.1 Fern-, Block-, Zentralheizung, die alle Wohnräume erwärmt (auch Nachtspeicherheizung)  □  □  

4.2 Etagenheizung, die alle Wohnräume erwärmt (auch Nachtspeicherheizung)  □  □  

4.3 Nachtspeicher-, Gasofenheizung nur in einzelnen Wohnräumen  □  □  

4.4 Heizung mit erneuerbarer Energie (z. B. Photovoltaik, Erdwärme, Wärmepumpe)  □  □  

4.5 Einzelöfen, Etagenheizung mit Brennstoffnachfüllung von Hand  □  □  

4.6 Wohnung hat ein WC in der Wohnung (im Badezimmer oder als separater Raum)  □  □  

4.7 Zentrale Warmwasserversorgung  □  □  

4.8 Dezentrale Warmwasserversorgung (z. B. Durchlauferhitzer und/oder Boiler)  □  □  

Frage 5 

Welche der folgenden weiteren Ausstattungsmerkmale und Einrichtungen gehören zu Ihrer 
Wohnung bzw. zu diesem Gebäude? 
(Bitte kreuzen Sie nur an, was vom Vermieter gestellt wird. Eigenleistungen des Mieters gehören nicht dazu.) Ja Nein 

5.1 Einbauküche (durchgehende Arbeitsplatte, Ober- und Unterschränke, Spülmöglichkeit,  
Ceranfeld/Induktionsherd mit Backofen) 

 □  □  

5.2 Kühlschrank  □  □  

5.3 Geschirrspülmaschine  □  □  

5.4 Glasfaserkabelanschluss   □  □  

5.5 Stufenloser Zugang zum Haus und der Wohnung  □  □  

5.6 bodentiefe Dusche  □  □  

5.7 Bad mindestens 7 m² groß  □  □  

5.8 alle Türen (Wohnungs-, Bad- und Zimmertüren) mindestens 90 cm breit  □  □  

5.9 ebener Terrassen- oder Balkonzugang (sofern Terrasse/Balkon vorhanden)  □  □  

Frage 6   

6.1 Wann ist Ihre Wohnung das erste Mal bezugsfertig geworden? 
(Baujahr des Gebäudes bzw. bei später errichteten Wohnungen in bestehenden 
Gebäuden - z. B. Dachgeschossausbau - das Baujahr der Wohnung) └─┴─┴─┴─┘Baujahr 

6.2 Wenn Sie das Baualter Ihrer Wohnung nicht genau bestimmen können, in welche Baualtersklasse 
fällt Ihre Wohnung? 

 

  □ bis 1918   □ 1919 bis 1948   □ 1949 bis 1957   □ 1958 bis 1968
 

  □ 1969 bis 1978
 

  □ 1979 bis 1990   □ 1991 bis 2001   □ 2002 bis 2013   □ 2014 bis 2020   □ 2021 bis 2025 

  □ unbekannt     
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Frage 7   

Wie hoch war Ihre vertraglich vereinbarte Mietzahlung an Ihren Vermieter/Verwalter im Mai 2025  

7.1 Überweisungsbetrag Mai 2025 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.2 Nettokaltmiete bzw. Grundmiete  
 (Bei einer Brutto-Kalt- oder Brutto-Warm-Miete ist der Betrag hier einzutragen und das Un-

zutreffende zu streichen!) └─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.3 Vorauszahlungen/Pauschalen für kalte Betriebskosten  
+└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.4 Vorauszahlungen/Pauschalen für Heizung und/oder Warmwasser  
+└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.5 Vorauszahlungen/Pauschalen für Betriebskosten insgesamt,  
so weit nicht differenziert ausgewiesen  +└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.6 Modernisierungsumlage, soweit nicht in der Grundmiete enthalten  
+└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.7 Weitere Beträge, soweit nicht in den Vorauszahlungen/Pauschalen für 
kalte Betriebskosten oder für Heizung/Warmwasser enthalten  +└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Garagenmiete └─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Stellplatzmiete 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Gartennutzung 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Untermietzuschläge 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Sonstige Beträge       
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.8 Ermäßigungen, die in der Mietzahlung vom Mai 2025 enthalten sind 
 

 (angerechnete Mietvorauszahlungen, Minderungen aufgrund Mieterdarlehen, Kürzungen wegen 
Mietminderung, Gartenarbeit, Hausmeistertätigkeiten oder andere Tätigkeiten) -

└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.9 Außergewöhnliche Nachzahlungen, die in der Mietzahlung vom  
Mai 2025 enthalten sind +└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Jahresabrechnung Heizkosten/Warmwasser └─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Jahresabrechnung kalte Betriebskosten 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Sonstige Beträge       └─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.10  Außergewöhnliche Gutschriften, die in der Mietzahlung vom  
Mai 2025 enthalten sind 

-
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Jahresabrechnung Heizkosten/Warmwasser 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Jahresabrechnung kalte Betriebskosten 
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

 - Sonstige Beträge       
└─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 

7.11 Gesamtmiete, die im Mai 2025 gezahlt wurde 
(Summe 7.2 bis 7.10; bei Abweichung mit 7.1 Einzelangaben prüfen!) └─┴─┴─┴─┘, └─┴─┘Euro 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 

Datum der Befragung:  
└─┴─┘.└─┴─┘2025 

Dauer des Interviews:  
└─┴─┘Minuten 

Ich bestätige die korrekte Durchführung des Interviews und die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.
 

__________ 
(Interviewernr.) 

____________________________________________________ 
(Unterschrift) 

 

Falls Erläuterungen zum Zweck der Befragung und zum Datenschutz kommen: 

Die Datenerhebung erfolgt unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange. Zur Gewährleistung des 
Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich behandelt und nach Abschluss der Prüfarbeiten er-
folgt eine Anonymisierung der Daten. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre Person oder Ihre Adresse 
gezogen werden. 

Die Daten werden für die Erstellung des Lübecker Mietspiegels 2025 und die Ermittlung der Mietobergrenzen im 
schlüssigen Konzept zu angemessenen Kosten der Unterkunft für die Hansestadt Lübeck nach § 22 SGB II bzw. § 
35 SGB XII verwendet und nicht mit anderen bestehenden Unterlagen oder Daten verknüpft. 

 



 

 

 

 

 

 

Unsere Sprechzeiten: Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230 DE 135082828 

Montag 8.00 bis 12.00 Uhr Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222  

Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL Busanbindung: 

Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU Buslinie(n): 2; 7; 16 

     Haltestelle(n): Verwaltungszentrum Mühlentor 

und nach Vereinbarung   

Internet: www.luebeck.de Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck Bitte benutzen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel 
    

    

. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

 

 
 

Hansestadt Lübeck  2.500.7  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bereich: Soziale Sicherung 

 Gebäude: Kronsforder Allee 2-6 

 Auskunft: Frau Karin Glosch 

 Zimmer: 1.056 Haus Kronsforde 

 Tel. (0451) 122-6417 
 Fax (0451) 122-6497 

 e-mail: karin.glosch@luebeck.de 

 Ihr Zeichen: - 

 Ihre Nachricht vom: - 

 Mein Zeichen: Gl 

 Datum: 07.11.2025
 

Lübecker Mietspiegel 2025 

Befragung der Vermieter:innen 
 

Guten Tag, 
 
die Hansestadt Lübeck erstellt den Mietspiegel 2025. Er soll im Februar 2026 veröffentlicht 

werden. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. 
 

Wir haben aus den Datenbeständen des Ordnungsamtes der Hansestadt Lübeck eine 
Zufallsstichprobe gezogen. Die Wahl ist dabei auch auf Sie gefallen. Für die Erstellung des neuen 

Lübecker Mietspiegels möchten wir von Ihnen und weiteren Mieter:innenhaushalten und 
Vermieter:innen Daten erheben.  
 

Der Mietspiegel ist die wichtigste Orientierungshilfe für Mieter:innen und Vermieter:innen bei 

der Vereinbarung der Miete. In der Praxis hat sich der Mietspiegel seit Jahren bewährt und sorgt 

für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt. Die Hansestadt Lübeck hat das Institut FUB IGES 

Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH aus Hamburg mit der Mietspiegelerstellung 2025 

beauftragt. FUB IGES ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das bereits in der 

Vergangenheit eine Reihe von qualifizierten Mietspiegeln erstellt hat. 

 

Die Arbeiten am Mietspiegel werden unterstützt und begleitet durch den Arbeitskreis 

Mietspiegel. Darin wirken unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen der 

Lübecker Bürgerschaft, des Mietervereins Lübeck e.V., des Haus- und Grundbesitzervereins 

Lübeck e.V., der Interessenvertretungen der Lübecker Wohnungsunternehmen; der 

Bezirksarbeitsgemeinschaft Süd-Ost im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

und der Hansestadt Lübeck mit. 
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Wir bitten Sie, den Fragebogen über das Internet auszufüllen.  Sie können an der Befragung 
bequem mit dem Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Der Online-Fragebogen ist 

nachhaltiger, schneller und außerdem weniger fehleranfällig als die Papier-Version. 
 
Gehen Sie dazu auf https://luebeck.vermietendenbefragung.online und 

melden Sie sich mit der entsprechenden Fragebogenkennung an.  
Bitte beachten Sie, dass Sie sich pro Kennung nur ein einziges Mal 

anmelden können. Mithilfe des Links oder des QR-Codes gelangen Sie 
direkt zum Online-Fragebogen. 

 

Fragebogenkennung Objektanschrift 

  

  

  

 
Füllen Sie bitte den Fragebogen für alle in Ihrem Besitz befindlichen Wohnung(en) an der 

genannten Adresse bis zum 30. November 2025 aus.  
 
Wenn Sie nicht über den Online-Fragebogen teilnehmen, erhalten Sie in ca. zwei Wochen den 

Fragebogen in Papier sowie einen bereits adressierten, gebührenfreien Rückumschlag, mit 
welchem Sie den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden können.  

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline mit der Telefonnummer 040/280 810 – 40 

oder per E-Mail an mietspiegel.luebeck@fub.iges.com. 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist nach dem neuen Mietspiegelreformgesetz, das am 

01.07.2022 in Kraft getreten ist, verpflichtend. Nur durch eine hohe Beteiligung und Mithilfe 
wird eine repräsentative Abbildung des Lübecker Mietgefüges erst möglich. 

 
Zur Gewährleistung des Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich 
behandelt und die Daten anonymisiert. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre Person 

oder Ihre Adresse gezogen werden. Die Erhebung dient ausschließlich der Erstellung des 
Lübecker Mietspiegels für die Hansestadt Lübeck und der Ermittlung der angemessenen Kosten 

für die Unterkunft.  
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Pia Steinrücke       Thorsten Hühn 

Hansestadt Lübeck      Bereichsleiter 

Senatorin für Wirtschaft und Soziales   FUB IGES 

 Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH 
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Unsere Sprechzeiten: Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230 DE 135082828 

 8 Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222  

Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL Busanbindung: 

Donnerstag mit Termin Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU Buslinie(n): 2; 7; 16 

     Haltestelle(n): Verwaltungszentrum Mühlentor 

und nach Vereinbarung   

Internet: www.luebeck.de Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck Bitte benutzen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel 
    

    

. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

 

 
 

Hansestadt Lübeck  2.500.7  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bereich: Soziale Sicherung 

 Gebäude: Kronsforder Allee 2-6 

 Auskunft: Frau Karin Glosch 

 Zimmer: 1.056 Haus Kronsforde 

 Tel. (0451) 122-6417 
  e-mail: karin.glosch@luebeck.de 

 Ihr Zeichen: - 

 Ihre Nachricht vom: - 

 Mein Zeichen: Gl 
 Datum: xx.12.2025

 

Lübecker Mietspiegel 2025 
Befragung der Vermieter:innen - Erinnerungsschreiben 

 
Guten Tag, 

 
die Hansestadt Lübeck erstellt den Mietspiegel 2025. Er soll im Februar 2026 veröffentlicht 
werden. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. 

 

Wir hatten Sie darüber Mitte November informiert und Sie zur Teilnahme aufgefordert. 

Bedauerlicherweise sind Sie unserer Datenanfrage bisher noch nicht nachgekommen oder Sie 

haben den Papierfragebogen angefordert. 

 

Sie erhalten daher heute erneut Post von uns mit dem Hinweis, den Fragebogen auszufüllen. 

 

Nach dem Mietspiegelreformgesetz, das am 01. Juli 2022 in Kraft getreten ist, besteht die 

Auskunftspflicht für die Befragten. Wird die Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig oder 

nicht vollständig erteilt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von 

bis zu fünftausend Euro geahndet werden kann. 

 

Sollten Sie bereits geantwortet haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. 

 

Die Arbeiten am Mietspiegel werden unterstützt und begleitet durch den Arbeitskreis 

Mietspiegel. Darin wirken unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen der 

Lübecker Bürgerschaft, des Mietervereins Lübeck e.V., des Haus- und Grundbesitzervereins 

Lübeck e.V., der Interessenvertretungen der Lübecker Wohnungsunternehmen; der 

Bezirksarbeitsgemeinschaft Süd-Ost im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

und der Hansestadt Lübeck mit. 

 



- 2 - 

 
 
 

Wir bitten Sie, den Fragebogen über das Internet auszufüllen.  Sie können an der Befragung 
bequem mit dem Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Der Online-Fragebogen ist 

nachhaltiger, schneller und außerdem weniger fehleranfällig als die Papier-Version. 
 
Gehen Sie dazu auf https://luebeck.vermietendenbefragung.online und 

melden Sie sich mit der entsprechenden Fragebogenkennung an.  
Bitte beachten Sie, dass Sie sich pro Kennung nur ein einziges Mal 

anmelden können. Mithilfe des Links oder des QR-Codes gelangen Sie 
direkt zum Online-Fragebogen. 

 

Fragebogenkennung Objektanschrift 

  

  

  

 
Füllen Sie bitte den Fragebogen für alle in Ihrem Besitz befindlichen Wohnung(en) an der 

genannten Adresse bis zum 15. Januar 2026 aus.  
 
Wenn Sie nicht über den Online-Fragebogen teilnehmen wollen oder können, nutzen Sie den 

beiliegenden Fragebogen in Papier sowie den bereits adressierten, gebührenfreien 
Rückumschlag, mit welchem Sie den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden können.  

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline mit der Telefonnummer 040/280 810 – 

40 oder per E-Mail an mietspiegel.luebeck@fub.iges.com. 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist nach dem neuen Mietspiegelreformgesetz, das am 

01.07.2022 in Kraft getreten ist, verpflichtend. Nur durch eine hohe Beteiligung und Mithilfe 
wird eine repräsentative Abbildung des Lübecker Mietgefüges erst möglich. 

 
Zur Gewährleistung des Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich 
behandelt und die Daten anonymisiert. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre Person 

oder Ihre Adresse gezogen werden. Die Erhebung dient ausschließlich der Erstellung des 
Lübecker Mietspiegels für die Hansestadt Lübeck und der Ermittlung der angemessenen Kosten 

für die Unterkunft.  
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Pia Steinrücke       Thorsten Hühn 

Hansestadt Lübeck      Bereichsleiter 

Senatorin für Wirtschaft und Soziales   FUB IGES 

 Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH 
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Fragebogenkennung: └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
Bitte übertragen Sie unbedingt die sechsstellige 
Fragebogenkennung aus dem Anschreiben!

 

Hinweise: Der Fragebogen bietet Platz für bis zu fünf Wohnungen im angefragten Objekt. Falls Sie mehr als fünf Woh-
nungen an dieser Adresse besitzen, nutzen Sie bitte die Excelvorlage unter: https://fub.iges.com/befragungen/ Bitte ma-
chen Sie nur Angaben für Ihre eigenen Wohnungen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

j = ja/n = nein j n j n j n j n j n 

1. Sind Sie Eigentümer:in der Wohnung und bewohnen Sie diese 
selbst? 

  (Aufgrund der Datengrundlage können selbstnutzende Eigentümer:innen in 
der Stichprobe enthalten sein. Falls Sie das betrifft, kreuzen Sie hier bitte 
„Ja“ an und senden uns den Fragebogen zurück.) 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

2. Liegt die Wohnung in einem Gebäude mit weniger als drei 
Wohnungen? 

 (Z. B. Einfamilien-, Zweifamilien- oder Reihenhaus.) 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3. Ist die/der Mieter:in Untermieter:in in der Wohnung? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

4. Vermieten Sie die Wohnung z. B. an eine/n Freund:in, Angehö-
rige oder nähere Verwandte oder ein Haushaltsmitglied und er-
halten Sie deshalb eine niedrigere Miete 
(Gefälligkeitsmiete)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

5. Ist die Wohnung ein Teil eines Wohnheimes, eines sonstigen 
Heimes oder einer heimähnlichen Unterkunft? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

6. Handelt es sich bei der Wohnung um eine Werks-, Dienst-, Lan-
desbediensteten- oder Bundesbedienstetenwohnung? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

7. Wird die Wohnung oder ein Teil der Wohnung gemäß Mietvertrag 
zu gewerblichen Zwecken vermietet? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

8. Vermieten Sie die Wohnung als möblierte oder teilmöblierte 
Wohnung? 
(nicht gemeint sind Einbauküchen, Küchenmöbel und/oder Ein-
bauschränke o. ä.)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

9. Ist die Wohnfläche der Wohnung kleiner als 25 m²? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

10. Handelt es sich bei der Wohnung um eine mit öffentlichen Mit-
teln geförderte Wohnung (z.B. Sozialwohnung) und unterliegt 
die Wohnung auch gegenwärtig einer Mietpreisbindung und 
wurde bei Bezug der Wohnung ein Wohnberechtigungsschein 
(WBS) vorgelegt? 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

Frage 1: Wann ist laut Mietvertrag der Mietbeginn dieser Wohnung? (Beginn des Mietvertrags) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┘
/
└─┴─┴─┴─┘

 
└─┴─┘

/
└─┴─┴─┴─┘

 
└─┴─┘

/
└─┴─┴─┴─┘

 
└─┴─┘

/
└─┴─┴─┴─┘

 
└─┴─┘

/
└─┴─┴─┴─┘

 

 
  

https://fub.iges.com/befragungen/
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Frage 2: Seit wann erhalten Sie die derzeitige Netto-Kalt-Miete (Mai 2025)?  
(Ausgenommen sind hier reine Änderungen der Betriebskosten gemäß § 560 BGB) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ 

Frage 3: Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung laut letztem Mietvertrag/ 
letzter Mietänderungserklärung? 

 (einschließlich Küche, Bad, WC, Flur, Nebenräume in der Wohnung, anrechenbarem Balkon bzw. Terrassenflächen 
und untervermieteter Räume) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┘,└─┴─┘m² └─┴─┴─┘,└─┴─┘m² └─┴─┴─┘,└─┴─┘m² └─┴─┴─┘,└─┴─┘m² └─┴─┴─┘,└─┴─┘m² 
 

Frage 4: Welche allgemeinen Ausstattungsmerkmale weist die Wohnung auf? 
 (Bitte nur ankreuzen, was von Ihnen als Vermieter:in gestellt wird. Eigenleistungen der Mieter:in gehören nicht dazu.) 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

1. Fern-, Block-, Zentralheizung, die alle Wohnräume erwärmt 
(auch Nachtspeicherheizung) □ □ □ □ □ 

2. Etagenheizung, die alle Wohnräume erwärmt 
(auch Nachtspeicherheizung) □ □ □ □ □ 

3. Nachtspeicher-, Gasofenheizung nur in einzelnen Wohnräumen □ □ □ □ □ 

4. Heizung mit erneuerbarer Energie (z. B. Photovoltaik, Erdwärme, 
Wärmepumpe) □ □ □ □ □ 

5. Einzelöfen, Etagenheizung mit Brennstoffnachfüllung von Hand □ □ □ □ □ 

6. Wohnung hat ein WC in der Wohnung (im Badezimmer oder als 
separater Raum) □ □ □ □ □ 

7. Zentrale Warmwasserversorgung □ □ □ □ □ 

8. Dezentrale Warmwasserversorgung (z. B. Durchlauferhitzer 
und/oder Boiler) □ □ □ □ □ 

 

Frage 5: Welche der folgenden weiteren Ausstattungsmerkmale und Einrichtungen gehören zu der Wohnung 
bzw. zu diesem Gebäude? 
(Bitte nur ankreuzen, was von Ihnen als Vermieter:in gestellt wird. Eigenleistungen der Mieter:in gehören nicht dazu.) 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

1. Einbauküche (durchgehende Arbeitsplatte, Ober- und Unter-
schränke, Spülmöglichkeit, 4-Plattenherd/Ceranfeld/Induktions-
herd mit Backofen) 

□ □ □ □ □ 

2. Kühlschrank □ □ □ □ □ 

3. Geschirrspülmaschine □ □ □ □ □ 

4. Glasfaserkabelanschluss □ □ □ □ □ 

5. Stufenloser Zugang zum Haus und der Wohnung □ □ □ □ □ 

6. bodentiefe Dusche □ □ □ □ □ 

7. Bad mindestens 7 m² groß □ □ □ □ □ 

8. alle Türen (Wohnungs-, Bad- und Zimmertüren) mindestens 90 cm 
breit □ □ □ □ □ 

9. ebener Terrassen- oder Balkonzugang (sofern Terrasse/Balkon 
vorhanden) □ □ □ □ □ 
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Frage 6 Gebäudealter   

1 Wann ist die Wohnung/sind die Wohnungen das erste Mal bezugsfertig 
geworden? 
(Baujahr des Gebäudes) └─┴─┴─┴─┘Baujahr 

2 Wenn Sie das Baualter nicht genau bestimmen können, geben Sie bitte an, in welche Baualtersklasse das 
Gebäude fällt. 

 

  □ bis 1918   □ 1919 bis 1948   □ 1949 bis 1957   □ 1958 bis 1968
 

  □ 1969 bis 1978
 

  □ 1979 bis 1990   □ 1991 bis 2001   □ 2002 bis 2013   □ 2014 bis 2020   □ 2021 bis 2025 

  □ unbekannt     

 Nur falls nach Fertigstellung des Gebäudes im Nachhinein zusätzliche Wohnungen geschaffen wurden, tragen Sie 

bitte deren Fertigstellungsjahr ein. (z. B. Dachgeschossausbau) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 
 

Frage 7 Wie hoch war die vertraglich vereinbarte Mietzahlung mit der/dem Mieter:in im Mai 2025? 

1 Nettokaltmiete bzw. Grundmiete 

(Bei einer Brutto-Kalt- oder Brutto-Warm-Miete ist der Betrag hier einzutragen und das Unzutreffende zu streichen!) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 

2 Vorauszahlungen/Pauschalen für kalte Betriebskosten 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 

3 Vorauszahlungen/Pauschalen für Heizung und/oder Warmwasser 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 

4 Vorauszahlungen/Pauschalen für Betriebskosten insgesamt, so weit nicht differenziert ausgewiesen!) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 

5 Modernisierungsumlage, soweit nicht in der Grundmiete enthalten 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 

6 Weitere Beträge, soweit nicht in den Vorauszahlungen/Pauschalen für kalte Betriebskosten oder für Heizung/Warm-

wasser enthalten (z. B. Gartennutzung, Garagen-/Stellplatzmiete, Untermietzuschläge) 

1. Whg. 2. Whg. 3. Whg. 4. Whg. 5. Whg. 

└─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ └─┴─┴─┴─┘,└─┴─┘€ 
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Frage 8   

Ist ein Energiekennwert für das Gebäude bekannt?  □ Ja
 

□ Nein
 

Endenergiebedarf └─┴─┴─┘kWh/(m²a) 

Primärenergiebedarf └─┴─┴─┘kWh/(m²a) 

Verbrauchskennwert └─┴─┴─┘kWh/(m²a) 

 Inklusive Warmwasseraufbereitung
 

□ Ja
 

□ Nein
 

 

Die Datenerhebung erfolgt unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange. Zur Gewährleistung des 
Datenschutzes werden die Einzelergebnisse streng vertraulich behandelt und nach Abschluss der Prüfarbeiten er-
folgt eine Anonymisierung der Daten. Danach können keine Rückschlüsse mehr auf Ihre Person oder Ihre Adresse 

gezogen werden. Die Daten werden für die Erstellung des Lübecker Mietspiegels 2025 und die Ermittlung der 
Mietobergrenzen im schlüssigen Konzept zu angemessenen Kosten der Unterkunft für die Hansestadt Lübeck nach 
§ 22 SGB II bzw. § 35 SGB XII und für die eigene Statistiken der Hansestadt Lübeck, z. B. den Wohnungsmarktbe-
richt ausgewertet und nicht mit anderen bestehenden Unterlagen oder Daten verknüpft.  

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Bitte denken Sie an die Übertragung der Fragebogenkennung auf Seite 1. 

 

 
 

 


